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660.00/263 Kirchengesetz 

vom 15. November 2003 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
der im Land Brandenburg wohnenden Kirchenmitglieder 

für das Jahr 2004 

(Kirchensteuerbeschluss) 

§ 1

Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitgliedern, die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Land Branden
burg haben. im Rahmen des Brandenburgischen Kirchensteuerge
setzes Landeskirchensteuer in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften der Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbe
schlusses der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg in der 
für das Steuerjahr jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe, 
dass die Kappung der Progression auf höchstens jedoch 3 v.H. des 
zu versteuernden Einkommens für die im Land Brandenburg 
wohnenden steuerpflichtigen Kirchenmitglieder keine Anwen
dung findet. 

§2

(1) Dieses Kirchengesetz (Kirchensteuerbeschluss) gilt für das
Jahr 2004 und darüber hinaus bis zur nächsten Beschlussfassung 
eines Kirchensteuerbeschlusses. 

(2) Dieses Kirchengesetz tritt am l. Januar 2004 in Kraft.

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 20. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

660.00/263 Kirchengesetz 

vom 15. November 2003 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

der im Land Mecklenburg-Vorpommern wohnenden Kirchenmitglieder 

für das Jahr 2004 

(Kirchensteuerbeschluss) 

§ 1

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
wird Kirchensteuer festgesetzt und erhoben nach Maßgabe des 
Gesetzes über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Meck
lenburg-Vorpommern Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vor
pommern KiStG M-V - v. 17.12.2001 (OVOBI S. 605) sowie 
nach Maßgabe der Kirchlichen Steuerordnung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs v. 1.12.2001 (KABI 
S. 102, BStBI 2002 I S. 316), zuletzt geändert am 17. November
2002 (KABl S. 94).

§2

(1) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, 
beträgt der einheitliche Kirchensteuersatz 9 v. H. der Einkom-
mensteuer bzw. Lohnsteuer. 

(2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe
des § 5 la des Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommen
oder Lohnsteuer zugrunde zu legen. 

(3) Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von
besonderem Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehe
gatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) 
gilt Absatz 2 entsprechend. 

§3

Es wird eine Mindestbetrags-Kirchensteuer erhoben. Diese 
beträgt 3,60 Euro jährlich, 0,30 Euro monatlich, 0,07 Euro 
wöchentlich, 0,01 Euro täglich. Der Mindestbetrag wird nur erho
ben, wenn Einkommensteuer (Lohnsteuer) unter Beachtung von 
§ 51a des Einkommensteuergesetzes anfällt.

§4

Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) 
ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kirchensteu
erpflichtigen in Anknüpfung an den Lebensführungsaufwand zu 
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bemessen, wobei das gemeinsame Einkommen beider Ehegatten 
als Anhaltspunkt dient. § 51a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteu
ergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehe
gatten entsprechend anzuwenden. Für die Erhebung des beson
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe gilt in Mecklen
burg-Vorpommern folgende Tabelle: 
1 Bemessungsgrundlage Jährliches 
, (Gemeinsam zu versteuerndes besonderes 
• Einkommen nach § 2 Abs. 5 EstG) Kirch_geld in 
i Euro Euro 

30.000 - 37.499 96 
37.500 - 49.999 156 
50.000 - 62.499 276 
62.500 - 74.999 396 
75.000 - 87.499 540 
87.500 - 99.999 696 i 

100.000 - 124.999 840 
125.000 - 149.999 1.200 
150.000 174.999 1.560 
175.000 - 199.999 l.860
200.000 - 249.999 2.220
250.000 - 299.999 2.940
300.000 und mehr 3.600

Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vorn Einkommen und 
dem besonderen Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. 

§5

Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des gesamten 
Kalenderjahres, wird für die Kalendermonate, in denen die Steu
erpflicht gegeben ist, je ein Zwölftel des Betrages erhoben, der 
sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als Steuerschuld ergäbe. Dies 
gilt nicht, wenn die Dauer der Kirchensteuerpflicht der Dauer der 
Einkommensteuerpflicht entspricht. 

§6

( 1) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pausch-

soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch Individuali
sierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet. 

§7
Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer 

innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer 
von den dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezü
gen im Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehalten. 
Bei Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer 
außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer 
nach dem in dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchen
steuersatz einbehalten. 

§8
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs er

hebt als gemeinschaftlicher Steuerverband die Kirchenumlage 
nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer (Kir
cheneinkommensteuer) und Kirchenumlage nach dem Maßstab 
der festgesetzten Lohnsteuer (Kirchenlohnsteuer) und des beson
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe auch für die 
Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in 
Bayern und Nordwestdeutschland), inSoweit handelnd für die 
Ev.-ref. Kirche in Mecklenburg, Sitz Bützow, als Teil der Evan
gelisch-reformierten Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen Bayern und 
Nordwestdeutschland) nach Maßgabe der Vereinbarung über die 
gemeinsame Vereinnahmung und Verteilung der Kirchensteuern 
vom 19./29. Januar 1998 (KABIS. 98). 

§9

Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg
Vorpommern keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzu
führen, wenn die Arbeitnehmer von einer Betriebsstätte im Sinne 
des Lohnsteuerrechts im Land Mecklenburg-Vorpommern ent
lohnt werden und einer kirchensteuerhebeberechtigten evangeli
schen Kirche angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesre
publik Deutschland liegt. 

§ 10
sätzen nach den �§ 40, 40a Abs. 1, 3 bis 5, 40b EStG erhoben, so ( l) Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2004 und
betrügt die Kirc'hcnsl.cucr -� v H der pauschalen Lnhr1'teucr. darLiber hinaus bis zur niich,ten fkschlussfassu11g eines K1rd1en

stcuerheschlusscs, 
(2) Weist der Arbeitgeber nach. dass einzelne Arbeitnehmer

keiner kirehensteuererhebenden Körperschaft angehören, ist (2) Dieses Kirchengesetz tritt am l. Januar 2004 in Kraft.
insoweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeit-
nehmer bctrcigt die Kirchensteuer 9 v.H. der pauschalierten Lohn- Die Lande�synode hat das vorstehende Kirchengesetz be-
s teuer. Der 12lcichl:rnkndc Erla\, der obersten hnan,,bchiirdcn ,chlosscn. das hiermit vcrkiimlet wird. 
der Burnlc·,l:indcr betr. Kirchc11,1cuer bc:i Pa11'chalicnrng der 
Lohnsteuer mm 19. Mai 1999 (BStBl I S. 509) und der Ergän· Schwerin, 20. Nowmbcr 2003 
zungserlass vom 8. Mai 2000 (BStBI I S. 612) finden Anwen-
dung. § 40a Abs. 2 und 6 EStC bleiben unberührt, Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

(3) Pausd1alierte Lohnsteuer ist im Vcrh:iltnis 90: 10 auf die Beste
Konfession "cYangclisch" und „rö111isch-kathulisd1" aufzuteilen. l .andesbisdwr
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145.03/38-2 Zehntes Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

zur Änderung der Kirchgemeindeordnung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

§ 1

Das Kirchengesetz vom 20. November 1969 über die Kirchge
meindeordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs (KABI S. 23), zuletzt geändert durch Kirchenge
setz vom 5. April 2003 (KABIS. 38), wird wie folgt geändert: 

1. 32 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

,,Er stellt im Rahmen des Haushaltsplanes die voll- und teil
beschäftigten Mitarbeiter der Kirchgemeinde an, schließt die
Dienstverträge vorbehaltlich der Genehmigung des Oberkir
chenrates ab und erlässt die !)ienstanweisungen:·

2. § 45 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

,,(3) Für Rechtsgeschäfte, die einer kirchenaufsichllichen Ge
nehmigung bedürfen, sind die erforderlichen Beschlüsse des
Kirchgemeinderates und deren rechtswirksames Zustande
kommen sowie die sonstigen gesetzlichen Wirksamkeilsvor
aussetzungen der Kirchenkreisverwaltung gegenüber nachzu
weisen. Aus Rechtsgeschäften, die entgegen den Bestimmun
gen der Absätze I und 2 abgeschlossen werden, werden
Kirchgemeinde und örtliche Kirchen nicht verpflichtet. Die
handelnden Personen haften persönlich nach dem allgemei
nen Recht."

3. § 52 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

.,Die Dienstverträge bedürfen der Genehmigung des Oberkir
Ghenrates."

4. § 86 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 5 wird gestrichen.
2. Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 5.

5. § 87 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 4 in der bisherigen Fassung wird gestrichen.

2. Es wird eine neue Nummer 4 eingefügt mit folgendem
Wortlaut: ,,Arbeitsverträge und ihre Änderung sowie
Höhergruppierungen der voll- und teilbeschäftigten Mit
arbeiter der Kirchgemeinde(§ 32 Nr. 2 und§ 52 Abs. 4)
nach Anhörung des Landessuperintendenten,"

3. Nummer 7 in der bisherigen Fassung wird gestrichen.
4. Die Nummer 10 erhält folgende Fassung: ,,10. den

Erlass von Forderungen, die die Summe von 5.000,
Euro überschreiten sowie den Verzicht auf vermögens
rechtliche Ansprüche und auf die für sie bestellten
Sicherheiten,".

5. Die Nummer 20 erhält folgende Fassung: .,20. den ent
geltlichen und unentgeltlichen Erwerb, die Veräußerung
oder Belastung von Grundstücken. Erbbaurechten und
anderen grundstücksgleichen Rechten sowie den Erwerb
von Rechten an fremden Grundstücken und grundstücks
gleichen Rechten, nicht jedoch die im Zusammenhang
mit notariellen Rechtsgeschäften zu erteilenden Voll
machten,".

6. Die Nummer 22 wird zu Nummer 7.

§2

( I J Dieses Kirchengesetz tritt am l. Januar 2004 in Kraft. 

(2) § 87 Nr. 4 in neuer Fassung gilt für Arbeitsverträge, die
nach dem 31. Dezember 2003 abgeschlossen werden . 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz mit der 
für die Änderung der Verfassung notwendigen Mehrheit be
schlossen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 20. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

über den Haushalts- und Sonderhaushaltsplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Haushaltsjahr 2004 

§ 1

{ 1) Der Haushaltsplan der Evangeli,ch-Luthcrischen Landes
kirche Mecklenburgs für da, Haushaltsjahr 2004 wird gemäß 
i\nhigc in .\u,gahe und Einnahme mit je 4(d57 200 Euro fc",Lge
setzt. 

(2) Der Sonderhaushaltsplan der E\ angcli,<h-1.uthcri ,chen
Lmdcskird1e Mccl,lenburg, für das HaushalhJahr 2004 wird 
gemäß Anlage in Ausgabe und Einnahme mit je 804.400 Euro 
festgesetzt. 

§2

( l) Die Personalkosten für Mitarbeiter genüß Stellenplänen
nach § 3 :-.:r. l. Buch,t. a in Verbindun_>'. mit§ 4 des Kirchengeset
/CS Yom 17. Nmcmbcr '.:'00::' über die Finanzierung der kirchli
chen Arbeit in Jer Evangclisd1-Lutherischcn Landc,kirche 
Y1ecklenburgs (FinG) werden bei Stel lcn für den Zeitraum ihrer 
Rcsctzunµ zu 80 mm Hundert eine, Durch,du.1ittswertc•� der 
jeweiligc·n Berut\gruppc aus dem Lrndcskirchlid11e11 Haushall 
getragen. Die Anteile der Kirchgemeinden betragen 20 vom Hun
dert der Personalko,ten eine, Durchsdmittswenes der je\\ eiligen 
fkrufsgrnppc. 

(2) Per,onalkosten für Mitarbeiter über die Stellenpläne nach
) 4 Fin(� hinaus wc-rden im l laushalh_jahr ::'004 w SO vorn Hun
dert eines Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe aus 
dem Landeskireh liehen Sonderhaushalt getragen. soweit Jie Mit
arhciter 1u111 Zeitp11nkt de, ln-Kraft-Treh'fö dieses Kirchenge
sctLes bL'.s<.:häft.igt ,ind. Die verbleibenden Antc:de der Kird1ge
meinden an den Personalkosten werden unter Zugrundelegung 
eines Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe pauscha
liert. 

(3) Die Durchschnittswerte der je\, eiligen Berufsgruppen lau
ll:11 wie lulgt: 

Pa�toren 
Kirchenmusiker A 
Kirchenmusiker B 
Katecheten/Gemeindehelfer 
Küster 
Diakone 
Gemeindepädago gen 

8.200EUR 
9.200EUR 
7.IO0EUR
7.600EUR
5.200EUR
7.600EUR
8.200EUR.

(4) Personalkosten für Mitarbeiter in allgemeinkirchlichen
Aufgaben und für Mitarbeiter in Leitung und Verwaltung über die 
Stellenpläne gemäß §§ 5 und 9 Abs. 1 FinG hinaus, werden im 
Haushaltsjahr 2004 aus dem Landeskirchlichen Sonderhaushalt 
getragen, soweit die Mitarbeiter zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre
tens dieses Kirchengesetzes beschäftigt sind. 

t 1) Bei Erträgen aus Jer Verpuchtung landwirtschaftlicher 
Betriebe ist vor der Berechnung nach �§ 2, 6 Abs. 3 unJ 7 FinG 
ein Anteil \(>ll 40 \Olll llunden der BrnltopachtL'innahmen einer 
Rücklage zuzuführen, die bei der jeweiligen Kirchenkrci,\erwal
tung geführt wird. 

(2} Die Nclloerlräge aus Jer Verpachtung von re,rnuierlen 
Flächen. ,owie die zwischen Restitution und Verkauf re,tlluierter 
Gebäude erziehen Mieteinnahmen und die Zimen für Verkaufser
löse I\',tituicrll'r Flächen und Geb;i1hk - gcm;1L\ /\rl. 21 Ab, . .1 
Einigungsvertrag in VerbinJung mit §§ 11 Abs. 2 und 13 Abs. 2 
Vermögenszuordnungsgesetz - werden einem Fonds zugeführt. 
Dieser 1 \,nds wirJ hci (kT Lan(kskirchc geführt und vorr:1ngi,l'. für 
die Personal- und Sachkosten des Referates ErbpachtHindereien 
und darüber hinaus für Arrondierungskäufe �owie sonstige ein
malige oder wicdcrkelm:ndc Ausgaben rnil venvcndet. Die Lan
deskin:hc als Treuhänderin oder die .1eweiligc örtliche Kirche 
können Arrondierungsflächen erwerben, falls die Arrondierung 
riickgeführter Fliichrn auf Ci rund der Flärhenrröf.\e oder anderer 
Gegd1cnhcilcn sinnvoll ist. 

(3) Die Nettoerträge aus der Verpachtung von Küster
/SchullümlereiL·n - dil: irn VPllwg \Oll i\rtikel 11 des (,(l\trower 
Vertrages auf die Kirche übertragen \\orden sind - werden einem 
Fonds zugeführt. Dieser Fonds wird bei der Landeskirche geführt 
und \orr,mgig ff1r Jie Persun:,I- und Sachknstcri der mit der Rück
führung dieser rlächen bela,sten Mitarbeiter und darüber hinaus 
für An-ondierungskäufe sowie sonstige einmalige oder wieder
kehrende .Ausgaben mit verwendet. 

(4) Bei Erträgen aus den jährlichen Aufforstungsprämien ist
vor der Berechnung nach�� 2. 6 Ab, .. , und 7 FinG ein Anteil in 
llühe \Ull 50 \()lll Hundert dl·r L'.rstau!Tor\lungspriimic einer 
Schadenausgleichc;rücklage LUzuführen, die bei der Kirchenkreis
verwaltung des Kirchenkrci,es Güstrow geführt wird. 

§4

( l) Die Landeskirche kann Kredite zur Unterstützung von Bau
vorhaben in der Landeskirche und zur Finanzierung von Bauvor
haben an Gebäuden, die der Landeskirche gehören, bis zu einer 
Gesamtkreditsumme von einer Million Euro im Haushaltsjahr 
2004 aufnehmen. Über die Kreditaufnahme entscheidet die Kir
chenleitung. Davon sollen nicht mehr als 250.000 Euro für lan
deskirchliche Gebäude eingesetzt werden. 

(2) Der Oberkirchenrat kann Kreditaufnahmen der Kirchge
meinden bis zu einer Gesamtkreditsumme von eineinhalb Millio
nen Euro genehmigen, wenn sie zur Finanzierung kirchgemeind
licher Bauvorhaben dienen. 

(3) Die Landeskirche kann Bürgschaften zur Sicherung von
Krediten für Bauvorhaben der Kirchgemeinden oder kirchlicher 

. 
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Werke bis zu einer Gesamtkreditsumme von 500.000 Euro im 
Haushaltsjahr 2004 leisten. Über die Bürgschaftsleistung ent
scheidet der Oberkirchenrat. 

(4) In Ausnahmefällen kann die Landeskirche ohne die Zweck
bindung nach Absatz 1 bis 3 dieser Vorschrift kurzfristige Kredi
te (Laufzeit nicht über ein Jahr) aufnehmen oder Bürgschaften lei
sten, wenn dadurch die Obergrenze der Gesamtverschuldung im 
Haushaltsjahr 2004, wie sie sich aus den Absätzen I bis 3 dieser 
Vorschrift ergibt, nicht überschritten wird. Bei Bürgschaften gilt 
die Obergrenze der Gesamtverschuldung nicht, wenn in geeigne
ter Weise sichergestellt ist, dass sich die Landeskirche bei Ausfall 
des Hauptschuldners aus seinen Grundstücken befriedigen kann. 

(5) Außerhalb des Gesamtkreditrahmens nach den Absätzen 1
und 2 dieser Vorschrift können Kredite aufgenommen oder. ge
nehmigt werden für Bauvorhaben an Wohngebäuden, wenn 

1. für das betreffende Gebäude eine eigene Rechnung geführt
wird und

2. gewährleistet ist, dass Zinsen und Tilgung in voller Höhe aus
den einkommenden Mieten unter Berücksichtigung der son
stigen Ausgaben für das Gebäude gedeckt werden können,
ohne dass ein Zuschussbedarf entsteht.

§5

Der Oberkirchenrat kann zur Durchführung dieses Kirchenge
setzes erforderliche Bestimmungen erlassen. Für den Fall, dass 
der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 nicht vor dem 

1. Januar 2005 von der Landessynode beschlossen sein sollte,
kann der Oberkirchenrat bis zur Beschlussfassung die auf gesetz
lichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhenden
und die sonst notwendigen und unaufschiebbaren Ausgaben des
Haushaltsjahres 2005 entsprechend dem Haushaltsplan 2004 lei
sten, jedoch nicht über 25 vom Hundert der Jahresansätze hinaus;
nur in ganz besonderen und als solche nachzuweisenden Ausnah
mefällen kann der Oberkirchenrat bis zu 100 vom Hundert dieser
Ansätze anweisen.

§6

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Kirchenge
setz gelten jeweils in der weiblichen und männlichen Form. 

§7

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 20. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 



Einzelplanzusammenstellung Sachbuchteil 00 Ordentlicher Haushalt 

Ansatz 2004 Ansatz 2003 Ergebnis 2002 Ansatz_ 2004 Ansatz 2003 Ergebnis 2002 

10.189.000 11.242.265 10.877.629,94 Einzelplan 0 allgemeine kirchliche Dienste 18.971.700 19.680.795 18.921.639,98 

570.400 549.600 585 057,47 Einzelplan 1 besondere kirchliche Dienste 2.293.000 2 294.166 2 139 109,88 

371.000 359.000 321.983,40 Einzelplan 2 Diakonie/ kirchliche Sozialarbeit 1.248.500 1.211.500 1 193.787,05 

92.000 79.000 89.935,94 Einzelplan 3 gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission 1.174.900 1.195.030 1.164.724,39 

220.000 235.000 77.239,89 Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit 482.000 481.500 466.997,09 

416.900 146.302 159.804,94 Einzelplan 5 Bildungswesen/ Wissenschaft 1.123.700 627.832 650.331,34 

1.747.800 1.593.900 1.585.305,24 Einzelplan 7 Rechtsetzung/ Leitung/ Verwaltung 5.929.500 5 931.030 5. 790.279,01

1.133.000 1.001.500 598.180,92 Einzelplan 8 Verwaltung Finanzvermögen/ Sondervermögen 901.500 722.000 1.081.651,83 

31.617.100 29.381.486 30.442)5§?,'4? Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft 14.232.400 12.444.200 1I 329.27�,!i� 
. ..... 

46.357.200 44.588.053 44.737.800, 16 46.357.200 44.588.053 44.737.800, 16 

Einzelplanzusammenstellung Sachbuchteil 10 Sonderhaushalt 

Ansatz 2004 Ansatz 2003 Ergebni! 2,1>1>2, .. Ansatz 2004 . Ansa� 2,1>1>� _E:r9.ebnis 2,1>1>2, 
... .. ... ... ,,, ...... , . .  

116.000 0 0,00 Einzelplan 0 allgemeine kirchliche Dienste 669.700 0 0,00 

0 0 0,00 E inzelplan 1 besondere kirchliche Dienste 16 500 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 2 Diakonie/ kirchliche Sozialarbeit 0 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 3 gesamtkirchl. Aufgaben, Ökumene, Weltmission 0 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 5 Bildungswesen/ Wissenschaft 0 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 7 Rechtsetzung/ Leitung/Verwaltung 118,200 0 0,00 

0 0 0,00 Einzelplan 8 Verwaltung Finanzvermögen/ Sondervermögen 0 0 0,00 

,t 688.400 0 .... 9,0.0. Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0,00 

804.400 0 0,00 804.400 0 0,00 
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466.01/34 Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 29. März 1998 

über die Pastorenvertretung der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

§ 1

Das Kirchengesetz vom 29. März 1998 über die Pastorenver
tretung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs (KABIS. 14) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden die Worte ,, , denen eine Pfarrsteile oder eine
allgemeinkirchliche Aufgabe in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs übertragen ist," durch die
Worte „der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs, denen eine Pfarrstelle in einer Kirchgemeinde oder
eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist oder die mit
der selbständigen Verwaltung einer Pfarrstelle in einer Kirch
gemeinde oder in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe beauf
tragt sind sowie Pastoren im Wartestand, sofern sie sich nicht
auf Grund eines Disziplinarurteils im Wartestand befinden,"
ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Worten „ihres Dienst
sitzes" die Worte ,, , Pastoren im Wartestand im Kirchen
kreis ihres Wohnsitzes," eingefügt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Vertreters" durch die Worte
,,Mitglieds und eines Stellvertreters" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Pfarrstelle" die 
Worte „oder mit der selbständigen Verwaltung einer 
Pfarrstelle beauftragt" eingefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „ Vertreterin" durch die
Worte „Mitglieds und einer Stellvertreterin" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Pfarrstelle" die 
Worte „oder mit der selbständigen Verwaltung einer 
Pfarrstelle beauftragt" eingefügt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „oder" die
Worte „bei den Vertretern gemäß§ 2 Abs. 1 Buchst. a bei"
eingefü&t.

b) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Für die entsandten Vertreter nach § 2 Abs. 1 Buchst. b
sind neue Vertreter zu entsenden."

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 28. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

471.01/152- Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Besoldung und Versorgung in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Kirchliches Besoldungsgesetz) 

§ 1

Das Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchli
ches Besoldungsgesetz) vom 4. November 1979, zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 15. November 1998 (KABI 1979 S. 89. 
1998 S. 99), wird wie folgt geändert: 

ln der Besoldungstabelle wird der Familienzuschlag für das dritte 
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind wie folgt geändert: 

Der Betrag „93,68 €" wird durch den Betrag „ 185,35 €" ersetzt. 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2004 in Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 28. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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472.01/169 Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Versorgung der 

Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Kirchliches Versorgungsgesetz - KVG) 

vom 17. November 1991 

§1

Das Kirchengesetz über die Versorgung der Pastoren. Pastorin
nen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchliches Ver
sorgungsgesetz - KVG) vom 17. November 1991, zuletzt geän
dert durch Kirchengesetz vom 10. November 2001 (KABI 1991 
S. 149, 2002 S. 10. zuletzt bekanntgemacht KABI 2003 S. 78).
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Abschnittsüberschrift „Siebenter Abschnitt: Gemein
same Vorschriften" wird dem § 37 vorangestellt.

b) Die Angaben zu § § 36 bis 38 werden wie folgt gefasst:

,,§ 36 Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehe
scheidung
§ 37 Zahlung der Versorgungsbezüge
§ 38 Familienzuschlag"

c) Nach der Angabe zu§ 38 werden folgende Angaben ein
gefügt:

.,§ 38a Kindererziehungszuschlag
§ 38b Kindererziehungsergänzungszuschlag
§ 38c Kinderzuschlag zum Witwengeld
§ 38d Pflege- und Kinderpt1egeergänzungszuschlag"

d) Nach der Angabe zu § 54 a werden folgende Angaben
eingefügt:

,,§ 54b Höhe des Ruhegehaltssatzes
§ 54c Übergangsregelungen aus Anlass des Änderungs
gesetze� zum Kirchlichen Versorgung�ge�etz 20f)3''

� 2 wird wie folgt geündert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aal Nach Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt. 

hhl Es wird fulgemk .'-lummcr 5 angefügt. 

,,5. Leistungen nach den§§ 38a bis 38d.'' 

b) Absatz 2 wird gestrichen.

3. � S wird wie folgt gdmlerl:

aJ In :\bsatz I Nr. 2 werden die Worte ,.bis zur'" durch da,
Wort .,der" ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Mehrere Funktionszulagen werden insgesamt nur 
bis zum vollen Betrag der höheren Funktionszulage 
ruhegehaltfähig." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

4. § 6 Abs. 6 Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt:

,,In diesem Fall beträgt das Ruhegehalt 18,75 der ruhegehalt
fiihigen Dienstbezüge und erhöht sich mit jedem nach Vollen
dung des 27. Lebensjahres zurückgelegten Dienstjahr um
1.87 5 der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, insgesamt jedoch
höchstens bis zum Erreichen von 71, 75. Vom In-Kraft-Treten
der achten auf den 31. Dezember 2003 folgenden Anpassung
der Versorgungsbezüge an tritt der Vomhundertsatz 17,9375
an die Stelle des Vomhundertsatzes 18,75 und der Vomhun
dertsatz 1,79375 an die Stelle des Vomhundertsatzes 1,875."

5. § 8 Abs. l wird wie folgt geändert:

a) Satz l wird wie folgt gefasst:

„Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger
Dienstzeit 1,79375 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbe
züge, insgesamt jedoch höchstens 71, 75 v. H."

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,,Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszu
rechnen."

l') Nach Sa\! 2 wird folgender neuer Salz:, eingefügt· 

,,Dabei ist die zweite Dezimalstelle um eins zu erhöhen, 
wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern 5 bis 9 verblei
ben würde." 

d) Der bisherige Sa\1 .1 wird S;Jt1 4 mit der Maßgabe. dass
die Angabe „Sau. 2 gilt" durch die: Angabe „Sat1 2 und}
gelten" er,evt wird.

6. In§ 13 Satz 2 >Ir. l werden die Worte .,weniger als drei Mona
te" durch die \V Örter „nicht mindestens ein Jahr" er�erzt.

- � 14 Abs. 1 wird wie l'nlgt gl'iindert:

a) In Satz l wird die Zahl „60" durch die Zahl „55'' ersetzt.
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b) Nach Satz I wird folgender Satz angefügt:

,,Das Witwengeld beträgt nach Anwendung des § 38c min
destens 60 v. H. des Ruhegehalts nach § 8 Abs. I Satz l ."

8. In§ 15 Abs. I werden die Worte,, ,wenn die Voraussetzungen
nach § 4 Abs. l erfüllt sind" eingefügt.

9. In § 22 Abs. 2 wird .die Zahl „75'' durch die Zahl „71 ,75"
ersetzt.

l 0. In § 30 Satz 2 werden die Worte „Besoldungsgruppe A I"
durch die Worte „niedrigsten Besoldungsgruppe" ersetzt.

11. In§ 31 Abs. 2 Buchst. b wird die Zahl „75" durch die Zahl
,,71,75" ersetzt.

12. J n § 34 werden die Worte „Besoldungsgruppe A I" durch die
Worte „niedrigsten Besoldungsgruppe" ersetzt.

13. § 35 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

( 1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum
Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. 
Als Renten gelten 
l. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebe

nenversorgung für Angehörige des kirchlichen oder sons
tigen öffentlichen Dienstes,

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei
ein dem Unfallausgleich entsprechender Betrag unbe
rücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der Erwerbs
fähigkeit um 20 v. H. bleiben 2/3 der Mindestgrundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung
der Erwerbsfähigkeit um 10 v. H. l/3 der Mindestgrund
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz unberücksich
tigt,

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungsein
richtung oder aus einer befreienden Lebensversicherung,
zu denen der Arbeitgeber auf Grund eines Beschäfti
gungsverhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens die
Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe ge
leistet hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder 
auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitallei
stung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an 
die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungsträger 
ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, 
Beitragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbetrages, ist 
der sich aus einer Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu 
legen. Dies gilt nicht, wenn der Versorgungsberechtigte 
innerhalb von drei Monaten nach Zutluss den Kapitalbetrag 
zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an den Dienstherrn 
abführt. Zu den Renten und den Leistungen nach Nummer 4 
rechnet nicht der Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhöhun
gen und Rentenminderungen, die auf§ 1587b des Bürgerli
chen Gesetzbuches oder § l des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberück
sichtigt. 

14. Die bisherigen§§ 37 und 38 werden§§ 36 und 37.

15. § 38 wird wie folgt gefasst:

,,§ 38 
Familienzuschlag 

Auf den Familienzuschlag(§ 5 Abs. 1 Nr. 2) finden die für 
die Pastoren und Kirchenbeamten geltenden Vorschriften des 
Besoldungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwi
schen der Stufe I und der nach dem Besoldungsrecht in 
Betracht kommenden Stufe des · Familienzuschlags wird 
neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichti
gung der nach den persönlichen Verhältnissen für die Stufen 
des Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben 
dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf 
Kindergeld für diese Kinder hat und ohne Berücksichtigung 
der §§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3, 4 
des Bundeskindergeldgesetzes haben würde; soweit hiernach 
ein Anspruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht, wird 
er neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den 
Stufen des Familienzusehlags zu berücksichtigen ist oder zu 
berüeksichtigen wäre, wenn der Pastor oder Kirchenbeamte 
noch lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, 
wird der Unterschiedsbetrag auf die Anspruchsberechtigten 
naeh der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Tei
len aufgeteilt. 

16. Es werden folgende§§ 38a bis 38d eingefügt:

,,§ 38a 
Kindererziehungszuschlag 

(1) Hat ein Pastor oder Kirchenbeamter ein nach dem 31.
Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein 
Ruhegehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kin
dererziehungszeit um einen Kindererziehungszuschlag nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. Dies gilt nicht, wenn der Pastor 
oder Kirchenbeamte wegen der Erziehung des Kindes in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig (§ 3 
Satz I Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) war und die all
gemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Renten
versicherung erfüllt ist. 

(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des
Monats der Geburt und endet nach 36 Kalendermonaten, spä
testens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erzie
hung endet. Wird während dieses Zeitraumes vom erziehen
den Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm eine 
Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kindererzie
hungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die Anzahl 
der Kalendermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert. 

(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem
Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 
Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 

(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags entspricht
für jeden Monat der Kindererziehungszeit dem in § 70 Abs. 2 
Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten 
Bruchteil des aktuellen Rentenwertes. 

(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag,
der sich unter Berücksichtigung der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge und der auf die Kindererziehungszeit entfallen-
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den ruhegehaltfähigen Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben 
würde, darf die Höchstgrenze nicht übersteigen. Als Höchst
grenze gilt der Betrag, der sich unter Berücksichtigung des 
aktuellen Rentenwertes nach dem Sechsten Buch Sozialge
setzbuch und des auf die Jahre der Kindererziehungszeit ent
fallenden Höchstwertes an Entgeltpunkten in der Rentenver
sicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetz
buch als Rente ergeben würde. 

(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhe
gehalt darf nkht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter 
Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und der ruh
gehaltfähigen Dienstbezüge· aus der Endstufe der Besol
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben 
würde. 

(7) Für die Anwendung des § 8 Abs. 2 sowie von Rubens-,
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt der Kinderer
ziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. 

(8) Hat ein Pastor oder Kirchenbeamter vor der Berufung
in ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 gebore
nes Kind erzogen, gelten die Absätze I bis 7 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit 12 Kalendermo
nate nach Ablauf des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 
und 249 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent
sprechend. 

§ 38b
K indererziehungsergänzungszuschlag 

( 1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererzie
hungsergänzungszuschlag, wenn 
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende 2.eiten der Erzie

hung eines Kindes bis zur Vollendung des zehntes Lebens
jahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege eines
pflegebedürftigen Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialge
setzbuch) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind

zusammentreffen oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhegehalt

fähig berücksichtigt werden, oder Zeiten nach § 38d
Abs. 1 Satz I zusammentreffen,

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2
des Sechsten Buches Sozialgeset:,i:buch besteht und

3. dem Pastor oder Kirchenbeamten die 2.eiten nach § 38a
Abs. 3 zuzuordnen sind.

Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für 
Leiten gewährt. rnr die ein Kinderc:rzieliung.vuschlag zu 
steht. 

(2) Die J:Iöhe des Kindcrerziehungsergänzungszuschlags
entspncht für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraus
setzungen nach Absatz 1 erfüllt waren, 
1. im f·all von ;\bsatz I l\r I Buchs!. a dem 1n � 70 Ahs. 3a

Sa11 ::> Buchst. b des ScL·hslcn Buches So1ialgesctzhud1
bcstinunten Bruchteil des aktuellen Rentenwertes,

2. im Fall von Absatz I Nr. 1 Buchst. b einem Bruchteil in
Höhe von 0,0208 des aktuellen Rentenwertes.

(3) § 38a Abs. 5 gilt entsprechend mit der \1aßgabe. dass
in Sau I neben dem Kimkrerziehungszuschlag der Kinderer
ziehungsc:rgänzungszu,cl1lag und eine Lei:,tun)! nach § 38d 
Abs. 1 sowie bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stel-

Je des in Satz 2 genannten Höchstwertes an Entgeltpunkten 
für jeden Monat der Zeiten nach den §§ 38a und 38b der in 
§ 70 Abs. 2 Satz I des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwertes tritt. § 38a
Abs. 6 und 7 gilt entsprechend.

§ 38c
Kinderzuschlag zum Witwengeld 

( 1) Das Witwengeld nach § 14 Abs. I erhöht sich für jeden
Monat einer nach § 38a Abs. 3 zuzuord1,1enden Kinderer
ziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinderzu
schlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 
gilt nicht bei Bezügen nach§ 14Abs. 1 in Verbindung mit§ 8 
Abs. 3. 

(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbenen zugeordnet, 
erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag anteilig 
mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt 
ein Pastor oder Kirchenbeamter vor der Geburt des Kindes, 
sind der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermona
te zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen 
nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind später geboren, wird 
der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 38a Abs. 2 Satz 1 
genannten 2.eitraumes gewährt. Verstirbt das Kind vor der 
Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kinderzuschlag 
anteilig zu gewähren. 

(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für jeden
Monat der Kindererziehungszeit, in dem die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 v. H. des in § 78 a Abs. 1 
Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten 
Bruchteils des aktuellen Rentenwertes. 

(4) § 38a Abs. 7 und § 54c Abs. 5 Satz 2 gelten entspre
chend. 

§ 38d
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag 

(1) War ein Pastor oder Kirchenbeamter nach § 3 Satz 1
Nr. la des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs
pflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig 
gepflegt hat, erhält er für die Zeit der pflege einen Pflege
zuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, wenn die allgemei
ne Wartezeit rn der g,:setzlichen R,:11lenversichcrunic' erfüllt 
ist. 

(2) Hat ein Pastor oder Kirchenbeamter ein ihm nach § 38a
Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind nicht erwcrbs
mäßig gepflegt{§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch). erhält 
er neben dem l'flegewschlag einen Kinderplkgccrgän
z.u11gs1.uschla12 Dieser wird ltir1g,tens für die Zeil bis 1ur Voll
endung des 18. Lebensjahres de,; pflegebedürftigen Kindes 
und nicht neben einem Kindererziehungsergänzungszuschlag 
oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gewährt. 

(3) Die Höhe des Pflegezuschla12s ergibt sich aus der Ver
vklniltigung der nach �. 166 Abs. 2 in Vcrhindun/! 111H � 70 
Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit der 
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Pflege nach Absatz I ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktu
ellen Rentenwert. Die Höhe des Kinderpflegeergänzungszu
schlags ergibt sich aus dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchst. a 
und Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimm
ten Bruchteil des aktuellen Rentenwertes. 

(4) § 38a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 38a Abs. 5 gilt
bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der Maßgabe, dass bei 
der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 
genannten Höchstwertes an Entgeltpunkten für jeden Monat 
berücksichtigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Abs. 2 
Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte 
Bruchteil des aktuellen Rentenwertes tritt." 

17. § 40 wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 1.

2. Es werden folgende Absätze 2 und 3 angefügt:

,.(2) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des
Versorgungsempfängers auf ein Konto bei einem Geldin
stitut überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt
der Rückforderung erbracht. Das Geldinstitut hat sie der
überweisenden Stelle zurückzuüberweisen, wenn diese
sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert. Eine Verpflich
tung zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit über den
entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung
bereits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, dass die
Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann.
Das Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur
Befriedigung eigener Forderungen verwenden.

(3) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode
des Versorgungsempfängers zu Unrecht erbracht worden 
sind, haben die Personen, die die Geldleistungen in Emp
fang genommen' oder über den entsprechenden Betrag 
verfügt haben. diesen Betrag der überweisenden Stelle zu 
erstatten, sofern er nicht von dem Geldinstitut zurück
überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine Rücküberwei
sung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den ent
sprechenden Betrag bereits anderweitig verfügt wurde, 
hat der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und 
Anschrift der Personen, die über den Betrag verfügt 
haben und etwaiger neuer Kontoninhaber zu nennen. Ein 
Anspruch gegen die Erben bleibt unberührt." 

18. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I werden die Worte „und § 36" gestrichen.

b) In Abs. 3 wird nach der Angabe,.§ 1587b des Bürgerli
chen Gesetzbuches" die Angabe „oder § 1 des Gesetzes
zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich" ein
gefügt.

19. § 50 Abs. l l. Halbsatz wird wie folgt gefasst:

„Das Wartegeld beträgt 71,75 v. H. der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge;"

20. Es wird folgender § 54b eingefügt:

.,§ 54b Höhe des Ruhegehaltssatzes

( 1) Unbeschadet anderer Bestimmungen nach diesem Kir
chengesetz ist der Höchstsatz des Ruhegehaltes, des Warte
geldes, der Witwenversorgung nach§ 31 Abs. 2 Buchst. b und 
des Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 2 auf 70 v. H. be
grenzt. Der Vomhundersatz von 70 erhöht sich ab der ersten 
auf den 31. Dezember 2003 folgenden Anpassung der Versor
gungsbezüge bei jeder Anpassung um 0,25 bis zum Höchst
satz von 71,75. 

(2) Anpassungen sind die jeweiligen allgemeinen Ände
rungen der Tabellen zum Bundesbesoldungsgesetz im Sinne 
von§ 3 des Kirchlichen Besoldungsgesetzes." 

21. Es wird folgender§ 54c angefügt:

,,§ 54c Übergangsregelungen aus Anlass des Änderungsge
setzes zum Kirchlichen Versorgungsgesetz 2003

( 1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 2004 vorhan
denen Versorgungsberechtigten und Hinterbliebenen regeln 
sich nach dem bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Recht 
mit folgenden Maßgaben: Absatz 3 und 4, § 6 Abs. 6 Satz 2 
und 3, § 35 Abs. I Satz 3 bis 7, §§ 38a, 38b, 38c, 38d, § 40 
und § 54b sind anzuwenden. 

(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezember
2003 eintreten, ist § 8 Abs. 1 Satz I in der bis zum 31. Dezem
ber 2003 geltenden Fassung anzuwenden mit der Maßgabe. 
dass anstelle der Zahl „75" die Zahl „70" tritt. § 54b ist anzu
wenden. Satz I und 2 sind mit dem Inkrafttreten der achten 
auf den 31. Dezember 2003 folgenden Anpassung nach § 54b 
Abs. 2 nicht mehr anzuwenden. 

(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2003 folgenden
Anpassung nach § 54b Abs. 2 werden die der Berechnung der 
Versorgungsbezüge zu Grunde liegenden ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zur siebten Anpassung nach § 54b Abs. 2 
durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der folgenden 
Tabelle vermindert: 

Anpassung nach dem 31.12.2003 Anpassungsfaktor 
1 

1 0,99458 
1 

2 0,98917 

3 0,98375 

4 0,97833 1 
5 0,97292 1 
6 0,96750 

7 0,96208 1 

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des 
§ 8 Abs. 3 ermittelt ist. Bei der Anwendung von Ruhensvor
schriften (§§ 26 bis 35) gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den 31. De
zember 2003 folgenden Anpassung nach § 54b eingetreten 
sind, wird der den Versorgungsbezügen zu Grunde liegende 
Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug 
der achten Anpassung nach § 54b mit dem Faktor 0,95667 
vervielfältigt; § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Der 
nach Satz I verminderte Ruhegehaltssatz ist neu festgesetzt. 
Er ist ab dem Tag der achten Anpassung nach § 54b der 
Berechnung der Versorgungsbezüge zu Grunde zu legen. 
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(5) § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. Dezem
ber 2003 geltenden Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor 
dem 1. Januar 2004 geschlossen wurde. § 14 Abs. 1 Satz l ist 
in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung anzu
wenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2004 geschlossen 
wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 
geboren ist. § 38c ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Tm 
Übrigen gilt Absatz 1 für künftige Hinterbliebene eines vor 
dem l. Januar 2004 vorhandenen Versorgungsempfängers 
entsprechend. 

(6) § 38a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung für Ver
sorgungsberechtigte, die in der Zeit bis zum 31. Dezember 
1999 ein nach dem 31. Dezember 199 1 geborenes Kind erzo
gen haben, sofern in diesem Zeitraum ein kirchlicher 
Dienstherr Rentenversicherungsbeiträge geleistet hat. In die
sem Fall erhöht sich das Ruhegehalt um den Kindererzie
hungszuschlag für die Monate der Jahre 1992 bis 1999, die als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet werden. 

§2

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

(2) § 7 des Kirchengesetzes vom 17. November 1991 zur Ände
rung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes, zur Ergänzung besol
dungsrechtlicher Bestimmungen sowie zur Einführung und 
Anwendung des Kirchlichen Versorgungsgesetzes tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 2003 außer Krnft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 28. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

101.02/18 Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 

über die Wahl zur Landessynode 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Erster Abschnitt 
Allgeineiner Teil 

§1
Grundsatz 

Die Wahl der Synodalen ist Dienst an der Kirche, die in Mit
verantwortung für das Bekenntnis und den Auftrag der Kirche 
etfüllt wird. 

§2
Anzahl der zu wählenden Synodalen 

Die Kirchenleitung bestimmt vor jeder Neuwahl unter Berück
sichtigung der in den Gemeindegliederverzeichnissen erfassten 
Kirchenmitglieder im Kirchenkreis die Anzahl der in jedem Kir
chenkreis durch die Kirchenältesten nach § 3 Abs. l Satz 3 des 
Leitllllf\l'l',ctzes z.u wi.ihll'n,kn Synodalen (ül Kirchenültcsten 
wählbar,: Synodale) und die AnLahl Jcr in jedem K.irclienkrcis 
durch die im pfarramtlichen Dienst nach§ 3 Abs. 1 Satz 5 des Lei
tungsgesetzes stehenden im ersten Wahlgang und auf einer lan
deskirchlichen Liste im zweiten Wahlgang zu wählenden Syn
odalen /ordinierte Synodale). 

§3

Anordnung der Wahl und 
Festsetzung der Wahltermine 

Der Oberkirchenrat setz! die Neuwahl der Landessynode so 
rcchtz.L·it1g an, dass sie vor Ablauf der Wahlpc1iude der amtieren
den Lan<les,ynodc abgeschlossen sein kann. Dabei gibt er an: 

1. die von ihm festzusetzenden Zeitpunkte für den ersten und
zweiten Wahlgang zur Wahl der ordinierten Synodalen und
für die Wahlen der anderen Mitglieder der Landessynode,

2. die von der Kirchenleitung bestimmte Anzahl der in jedem
Kirchenkreis von den Kirchenältesten zu wählenden Synoda
len und

3. die von der Kirchenleitung bestimmte Anzahl der im ersten
und zweiten Wahlgang zu wählenden ordinierten Synodalen.

§4
Veröffentlichungen im Kirchlichen Amtsblatt 

im Zusammenhang mit der Wahl 

Im Kirchlichen Amtsblatt werden veröffentlicht: 
1. spätestens acht Wochen vor der Wahl:

a) die Termine und Fristen, innerhalb derer die einzelnen
Wahlhandlungen stattfinden, insbesondere die Wahlvor
schlagsfrist,

b) Jie injedc111 Kirchenkreis LU wjhlende Ann1hl der z11 Kir
chenältesten wählbaren Synodalen,

c) die in jedem Kirchenkreis im ersten Wahlgang und auf
einer landeskirchlichen Liste im zweiten Wahlgang zu
wählende A,nzahl der ordinierten Synodalen,

d) die Namen der Mitglieder der Wahlausschiis,c und deren
Stcllveriretn und die Gcsch.iftsanschrilt des jc\\eiligen
Wahlausschusses,

e) der Wahlausschuss für den zweiten Wahlgang für die
Wahl der ordinierten Synodalen:

2. rechtzeitig vor Beginn des zweiten Wahlganges zur Wahl der
ordinierten Synodalen den Zeitraum und das Verfahren LU sei
ner Durchführun� und Ort und Datum der vo111 ()berk1rchen
rat festzusct1cmkn öffentlichen Sil7llllg des W,thlausschusses
zur Feststellung des Wahlergebnisses.
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§5
Bildung und Aufgaben der Wahlausschüsse 

in den Kirchenkreisen 

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird in
jedem Kirchenkreis spätestens zehn Wochen vor Beginn der Wahl 
ein Wahlausschuss gebildet. Dieser achtet auf die Einhaltung der 
Wahlvorschriften, ermittelt die Wahlergebnisse und teilt diese 
dem Oberkirchenrat schriftlich mit. 

(2) Der Wahlausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die vom
Kirchenkreisrat gewählt werden. Für jedes Mitglied wird ein 
Stellvertreter bestellt. 

(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte den Vorsitzen
den und einen Schriftführer. 

(4) Die Namen und Anschriften der Mitglieder des Wahlaus
schusses sowie deren Stellvertreter und die Geschäftsanschrift 
werden dem Oberkirchenrat schriftlich mitgeteilt. 

(5) Wird ein Mitglied des Wahlausschusses zur Wahl vorge
schlagen, so scheidet es aus dem Wahlausschuss aus. Der Stell
vertreter rückt nach. 

(6) Die Mitglieder des Wahlausschusses werden vom Landes
superintendenten zur gewissenhaften Durchführung ihrer Aufga
ben verpflichtet. 

§6
Wahlausschuss für den zweiten Wahlgang 

der Ordinierten 

Der Oberkirchenrat legt fest, welcher der nach § 5 dieses Kir
chengesetzes gebildeten Wahlausschüsse die Aufgaben des Wahl
ausschusses für den zweiten Wahlgang der OrdinierteA über
nimmt. 

§7
Wahlberechtigung 

( 1) Wahlberechtigt sind
1. die Kirchenältesten,
2. die in einer Kirchgemeinde im pfarramtlichen Dienst stehen

den tätigen Pastoren und die diesen nach kirchengesetzl ichen
Bestimmungen Gleichgestellen und die Pastoren in allge
meinkirchlichen Aufgaben. Die Pastoren, die in einer allge
meinkirchlichen Aufgabe stehen, üben ihr Wahlrecht in dem
Kirchenkreis aus, in dem sich ihr Dienstsitz befindet.

(2) Der Landesbischof, die Landessuperintendenten und die
ordinierten Mitglieder des Oberkirchenrates nehmen nicht an der 
Wahl nach§§ 21 bis 23 dieses Kirchengesetzes teil. 

(3) Die Kirchenältesten in den Kirchgemeinderäten wählen die
zu Kirchenältesten wählbaren Synodalen. Die Ordinierten wählen 
aus ihrer Mitte die ordinierten Synodalen. 

§8
Wahlberechtigtenverzeichnisse 

( 1) In jedem Kirchenkreis führt der Landessuperintendent ein
Verzeichnis der Kirchenältesten der Kirchgemeinderäte. 

(2) Das Wahlberechtigtenverzeichnis für die Wahlen der ordi
nierten Synodalen führt der Oberkirchenrat. 

(3) Die Wahlberechtigtenverzeichnisse liegen bis zur Feststel
lung des jeweiligen Wahlergebnisses bei dem Vorsitzenden des 
Wahlausschusses aus. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlbe
rechtigtenverzeichnis einsehen. 

(4) Die Aufnahme in das Wahlberechtigtenverzeichnis kann
von jedem Wahlberechtigten verlangt werden, wenn die Wahlbe
rechtigung durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen wird. 
In diesem Fall wird das Wahlberechtigtenverzeichnis berichtigt 
und der Wahlausschuss von demjenigen informiert, der das Wahl
berechtigtenverzeichnis führt. 

§9
Wählbarkeit 

( 1) Kandidaten, die von den Kirchenältesten zu wählen sind, kön
nen nur aufgestellt werden, wenn sie nach § 24 der Kirchgemeinde
ordnung zum Kirchenältesten wählbar sind und innerhalb des Kir
chenkreises wohnen oder sich dorthin haben umgemeinden lassen. 

(2) Zur Wahl als ordinierter Synodaler im ersten Wahlgang
kann sich nur aufstellen lassen, wer seinen Dienstsitz im Kir
chenkreis hat. 

Zweiter Abschnitt 
Die zu Kirchenältesten wählbaren Synodalen 

§ 10
Wahlvorschläge 

( 1) Nach Bekanntgabe des Wahltermins können die Kirchge
meinderäte und Propsteisynoden im Kirchenkreis Kandidaten zur 
Wahl als zu Kirchenältesten wählbare Synodale vorschlagen und 
diese Wahlvorschläge bis spätestens sechs Wochen vor der Wahl 
dem Wahlausschuss des Kirchenkreises schriftlich zuleiten. 

(2) Bei den Vorgeschlagenen darf kein Zweifel über ihre Iden
tität bestehen. Eine Erklärung der Vorgeschlagenen, dass sie im 
Fall ihrer Wahl bereit sind, die Wahl anzunehmen und das Gelüb
de nach § 5 Abs. 1 des Leitungsgesetzes abzulegen, wird dem 
Wahlvorschlag beigefügt. 

§ 11
Wahlvorschlagslisten 

( 1) Der Wahlausschuss prüft, ob die Voraussetzungen für die
Wählbarkeit des Vorgeschlagenen nach den Vorschriften der 
Kirchgemeindeordnung vorliegen. 

(2) Stellt der Wahlausschuss bei einem Wahlvorschlag einen
behebbaren Mangel fest, so benachrichtigt er den Betroffenen und 
gibt ihm Gelegenheit, den Mangel zu beseitigen. 

(3) Lehnt der Wahlausschuss die Aufnahme eines Vorgeschla
genen auf Grund der Prüfung nach Absatz I dieser Vorschrift ab, 
so vermerkt er dies in seinem Protokoll und teilt die Ablehnung 
dem Gremium, das den Wahlvorschlag eingereicht hat, schriftlich 
mit Begründung mit. 
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( 4) Der Wahlausschuss trägt die von ihm zugelassenen Wahl
vorschläge als Kandidaten mit derAngabe von Vor- und Zunamen 
sowie Anschrift, Geburtsdatum und Beruf in die in alphabetischer 
Reihenfolge zu führende Wahlvorschlagsliste ein. 

(5) Die Wahlvorschlagslisten sollen mindestens doppelt so
viele Kandidaten enthalten, als Synodale im Kirchenkreis zu 
wählen sind. Reicht die Zahl der Vorgeschlagenen dazu nicht aus, 
vervollständigt der Wahlausschuss im Einvernehmen mit dem 
Landessuperintendenten den Wahlvorschlag durch Kandidaten, 
die zuvor schriftlich ihr Einverständnis erteilt haben. Darunter 
dürfen auch Mitglieder des Wahlausschusses sein. § 5 Abs. 5 die
ses Kirchengesetzes ist anzuwenden. 

(6) Fällt ein Kandidat vor Beendigung der Wahl aus, so hat dies
auf die Durchführung der Wahl keinen Einfluss. 

(7) Spätestens vier Wochen vor der Wahl schließt der Wahl
ausschuss die Wahlvorschlagslisten ab und gibt diese den Kirch
gemeinderäten bekannt. 

§ 12
Wahlunterlagen 

( 1) Nach Aufstellung der Wahlvorschlagsliste sorgt der Wahl
ausschuss dafür, dass die amtlichen Stimmzettel nach dem vom 
Oberkirchenrat gefertigten Muster erstellt werden. 

(2) Der Wahlausschuss übersendet jedem Kirchgemeinderat im
Kirchenkreis mindestens so viele Ausfertigungen des Wahlvor
schlages, wie dem Kirchgemeinderat stimmberechtigte Kir
chenälteste angehören. Die Stimmzettel werden nach dem 
Stimmwert(§ 19 Abs. 4 dieses Kirchengesetzes) farblich kennt
lich gemacht und mit dem Siegel des Kirchenkreises versehen. 
Für jede Kirchgemeinde wird ein Stimmzettelumschlag angefer
tigt. 

(3) Der Wahlausschuss teilt Ort und Datum der öffentlichen
. Sitzung mit, in der das Wahlergebnis festgestellt wird (§ 19 dieses 
Kirchengesetzes). 

§ 13
B�hwerderecht 

(1) Jeder Wahlberechtigte kann Beschwerde gegen die Nicht-.
aufnahme in das Wahlberechtigtenverzeichnis oder ·gegen eine 
nicht uck:r fehlerhaft a11fg,:st,'.llte WahlvorschL1gsliste einlegen. 
Die Be,chwcrde ist spütötcns zwei Wochen vor dem Wahltermin 
beim Oberkirchenrat einzulegen. Der Oberkirchenrat entsche\det 
endgültig. 

(2) Die Einlegung einer Beschwerde hat keine aufschiebende
Wirkung. 

§ 14

Einladung zur Vorstellung der Kandidaten 

Die vorge�chlagenen Kandidaten stellen sich bei einer Zusam
menkunlt im Kirchenkreis pcr.,iinlich vor. Diese /usamrnenkunft 
wird vom Kirchenkreisrat rcd1tzeit1/;! vor (kr Wahl angesetzt. Zu 
dieser Zusammenkunft lädt der Wahlausschuss alle Kirchenälte-

sten spätestens zwei Wochen vorher in einem gesonderten Schrei
ben ein. Soweit tabellarische Lebensläufe der Kandidaten vorlie
gen, werden diese der Einladung beigefügt. Die Zusammenkunft 
wird vom Landessuperintendenten geleitet. 

§ 15
Ort der Wahl 

Die Kirchenältesten wählen anlässlich einer Kirchgemeinde
ratssitzung, zu der nach den Vorschriften der Kirchgemeindeord
nung eingeladen wird. Unabhängig von der Anzahl der erschiene
nen Kirchenältesten findet eine Wahl statt. 

§ 16
Vornahme der Wahlhandlung 

( 1) Die Kirchenältesten wählen unter Vorsitz des nicht ordi
nierten Vorsitzenden oder zweiten Vorsitzenden des Kirchge
meinderates als Sitzungsleiter, der selbst an der Wahl teilnimmt, 
aus dem Wahlvorschlag die von ihnen zu wählenden Synodalen. 

(2) Bei verbundenen Kirchgemeinden treten die Kirchenälte
sten zur Wahl in einer gemeinsamen Kirchgemeinderatssitzung 
als einer gemeinsamen Angelegenheit im Sinne von § 13 Abs. 3 
der Kirchgemeindeordnung zusammen. Der Vorsitz regelt sieh 
nach § 35 Abs. 5 der Kirchgemeindeordnung und Absatz I dieser 
Vorschrift. 

§ 17
Abgabe der Stimmen 

{ l) Jedem Kirchenältesten wird ein Stimmzettel ausgehändigt. 
Bei verbundenen Kirchgemeinden erhalten die Kirchenältesten 
jeweils den Stimmzettel, der dem Stimmwert ihrer Kirchgemein
de entspricht. Abwesende Wahlberechtigte können sich bei der 
Stimmabgabe nicht vertreten lassen. 

(2) Jeder Wahlberechtigte kreuzt auf dem Stimmzettel höch
stens so viele Namen an, wie Synodale im Kirchenkreis zu 

. wählen sind. 

(3) Die geheime Stimmabgabe ist zu gewährleisten.

(4) Hat der Wähler den Stimmzettel verschrieben oder verse
hentlich unbrauchbar gemacht, so ist ihm auf Verlangen gegen 
Rückgabe dieses Stimmzettels ein neuer Stimmzettel auszuhändi
gen. 

(5) Nach vollzogener Wahl nimmt der Sitzungsleiter im Sinne
des § 16 Abs. 1 dieses Kirchengesetzes die Stimmzettel entgegen, 
legt diese in einen Stimmzettelumschlag pro Kirchgemeinde und 
verschließt diesen. 

§18
Übergabe des Stimmzettelumschlages an 
den Vorsitzenden des Wahlausschusses 

Der Sitzungsleiter im Sinne des * 16 Abs. 1 dieses Kirchenge
setzes leitet d,·11 St1rnmzcttclurnsclila!' oder bei verbundenen 
Kirchgemeinden die S1inu11Lcttelumschläge dem Vorsitzenden 
des Wahlausschusses zu. 
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§ 19

Auszählung der Stimmen im Kirchenkreis, 

Stimmwert und Gültigkeit 

( l) Die Auszählung der von den Kirchenältesten abgegebenen
Stimmen erfolgt auf Kirchenkreisebene. Dazu sammelt der Vor
sitzende des Wahlausschusses die von den Kirchgemeinden ein
gegangenen Stimmzeltelumschläge. 

(2) Nach Eingang aller Stimmzettelumschläge tritt der Wahl
ausschuss zu dem festgesetzten Termin in öffentlicher Sitzung zur 
Feststellung des Wahlergebnisses zusammen. 

(3) Der Wahlausschuss stellt zunächst die Zahl der Wahlbe
rechtigten und die Zahl der Wähler fest. Dazu werden die Stimm
zettelumschläge geöffnet, die abgegebenen Stimmen gezählt, mit 
der Anzahl der Kirchenältesten je Kirchgemeinde und innerhalb 
des Kirchenkreises verglichen und die Stimmzettel je nach 
Stimmwert geordnet. 

(4) Jede abgegebene Stimme folgt einem Stimmwert. Der
Stimmwert errechnet sich auf der Grundlage der Anzahl der Kir
chenmitglieder geteilt durch die Anzahl der Kirchenältesten der 
jeweiligen Kirchgemeinde. 
Bei einem Quotienten 
bis zu 50 beträgt der Stimmwert eins, 
bis zu 100 beträgt der Stimmwert zwei, 
bis zu 150 beträgt der Stimmwert drei, 
bis zu 200 beträgt der Stimmwert vier und 
über 200 beträgt der Stimmwert fünf. 
Die Anzahl der Kirchenältesten bestimmt sich nach der Ortssat
zung. Den Stichtag für die Zählung der Kirchenmitglieder setzt 
der Oberkirchenrat fest. 

(5) Die Stimmzettel werden in und ungültige g�ordnet. 
Ungültig sind Stimmzettel, 
1. die nicht vom Wahlausschuss ausgegeben worden sind,
2. die nicht das Siegel des Kirchenkreises tragen,
3. auf denen mehr Namen, als Synodale zu wählen sind. ange

kreuzt sind, 
4. auf denen Namen oder sonstige Zusätze hinzugefügt sind

oder
5. auf denen mindestens ein Name mehrfach angekreuzt ist.
Stimmzettel, auf denen weniger Namen angekreuzt sind, als Syn
odale zu wählen sind. bleiben gültig.

(6) Für jeden Kirchenkreis wird die erreichte Stimmenzahl der
Kandidaten unter Berücksichtigung des jeweiligen Stimmwertes 
und die Reihenfolge nach der Stimmenzahl festgestellt. Entfallen 
gleiche Stimmenzahlen auf zwei oder mehr Kandidaten, so ent
scheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los über die Reihen
folge. 

§20

Feststellung des Wahlergebnisses 

( 1) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.

(2) Diejenigen, die die meisten Stimmen nach Auszählen sämt
licher Stimmzettel erhalten haben, sind nach der für den Kirchen
kreis festgelegten Zahl in der Reihenfolge der ausgezählten Stim
men als Synodale, die übrigen in der Reihenfolge der ausgezähl
ten Stimmen als Ersatzleute gewählt. 

(3) Über die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Nie
derschrift angefertigt. Sie enthält 
1. die Namen der Mitglieder des Wahlausschusses,
2. Ort, Tag, Beginn und Schluss der Auszählung,
3. die Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel und
4. das Gesamtergebnis der Wahl des Wahlganges.

(4) Die Niederschrift wird von zwei Mitgliedern des Wahlaus
schusses unterschrieben und mit allen Unterlagen dem Oberkir
chenrat zugeleitet. 

Dritter Abschnitt 

Die ordinierten Synodalen 

§ 21

Grundsätze für die Wahl 

Die nach § 3 Abs. 1 Satz 6 des Leitungsgesetzes zu wählenden 
Mitglieder der Landessynode werden von den in einer Kirchge
meinde im pfarramtlichen Dienst stehenden tätigen Pastoren und 
den diesen nach kirchengesetzlichen Bestimmungen Gleichge
stellten und Pastoren in allgemeinkirchlichen Aufgaben aus ihrer 
Mitte heraus gewählt. 

§22

Erster Wahlgang 

( l) Der erste Wahlgang wird in einem Kirchenkreiskonvent mit
Stimmzetteln in Anwesenheit des für den Kirchenkreis zuständi
gen Wahlausschusses durchgeführt. In diesem Wahlgang schreibt 
jeder Wahlberechtigte höchstens so viele Namen auf seinen 
Stimmzettel. wie Ordinierte zu wählen sind. 

(2) Der Wahlausschuss überprüft sofort nach der Wahlhand
lung die Stimmzettel. 

(3) Gewählt sind nach der für den Kirchenkreis festgesetzten
Zahl von zu Wählenden diejenigen, deren Namen auf mehr als der 
Hälfte der gültigen Stimmzettel angegeben sind in der Reihenfol
ge der auf sie abgegebenen Stimmen. 

(4) Nehmen Gewählte die Wahl nicht an oder wird die Mehr
heit nach Absatz 3 dieser Vorschrift nicht erreicht, wird die Wahl 
bei derselben Tagung des Kirchenkreiskonventes wiederholt. 
Wird auch nach wiederholter Wahl die Mehrheit nach Absatz 3 
dieser Vorschrift nicht erreicht, sind die gewählt, auf die die mei
sten Stimmen entfallen sind. 

(5) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest. Über die
Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Niederschrift ange
fertigt, die den in § 20 Abs. 3 und 4 dieses Kirchengesetzes 
genannten Anforderungen entspricht. 

(6) Der Wahlausschuss teilt das Wahlergebnis dem Oberkir
chenrat schriftlich mit. Dieser gibt das Wahlergebnis in geeigne
ter Weise bekannt. 

§23

Zweiter Wahlgang 

( 1) Der zweite Wahlgang erfolgt frühestens einen Monat, nach
dem die Namen der im ersten Wahlgang gewählten Synodalen 
durch den Oberkirchenrat bekannt gegeben worden sind. 
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(2) Nur die Wahlberechtigten nach § 21 dieses Kirchengesetzes
können Wahlvorschläge bis zwei Wochen vor Beginn des zweiten 
Wahlganges an den Wahlausschuss abgeben. Eine Erklärung der 
Vorgeschlagenen. dass sie im Fall ihrer Wahl bereit sind, die Wahl 
anzunehmen und das Gelübde nach § 5 Abs. 1 des Leitungsgeset
zes abzulegen, wird dem Wahlvorschlag beigefügt. Aus den ein
gegangenen Wahlvorschlägen erstellt der Wahlausschuss die lan
deskirchliche Liste der zur Wahl Vorgeschlagenen und versendet 
diese bis eine Woche vor Beginn des zweiten Wahlganges an die 
Wahlberechtigten. 

(3) Im zweiten Wahlgang kreuzt jeder Wahlberechtigte auf dem
Wahlvorschlag der landeskirchlichen Liste als Stimmzettel höch
stens so viele Namen an, wie in diesem Wahlgang zu wählen sind. 

(4) Um die Geheimhaltung der Wahl zu ermöglichen, legt der
Wahlberechtigte seinen Stimmzettel in einen nicht gekennzeich
neten verschlossenen Umschlag und sendet diesen in einem mit 
seinem Absender versehenen Umschlag bis zu dem vom Oberkir
chenrat festgesetzten Zeitpunkt an den zuständigen Propst. Dieser 
übersendet die nicht gekennzeichneten Umschläge mit einem 
Verzeichnis der Absender bis zum festgesetzten Zeitpunkt an den 
für diesen Wahlgang bestimmten Wahlausschuss. Der Stimmzet
tel ist ungültig, wenn von der Geheimhaltung kein Gebrauch 
gemacht wird. 

(5) Wer seinen Stimmzettel nicht rechtzeitig einsendet, ver
wirkt für diesen Wahlgang sein Wahlrecht. 

(6) Der Wahlausschuss stellt in einer öffentlichen Sitzung das
Wahlergebnis fest. Dazu überprüft er, ob die eingegangenen 
Stimmzettel gültig sind. Stimmzettel, auf denen weniger Namen 
angekreuzt sind, als ordinierte Synodale zu wählen sind, bleiben 
gültig. Stimmzettel, auf denen mehr Namen angegeben sind, als 
ordinierte Synodale zu wählen sind, sind ungültig. 

(7) Als ordinierte Synodale in der gemäß § 2 dieses Kirchen
gesetzes festgestellten Zahl sind diejenigen gewählt, welche die 
meisten Stimmen erhalten haben. Die Nächstfolgenden sind in 
der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen Ersatzleute. Bei Stim
mengleichheit entscheidet über die Reihenfolge das Los. Das Los 
zieht der Vorsitzende des Wahlausschusses. 

(8) Über die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Nie
derschrift angefertigt, die den in § 20 Abs. 3 und 4 dieses Kir
chengesetzes genannten Anforderungen entspricht. 

(9) Der Wahlausschuss teilt das Wahlergebnis dem Oberkir
chenrat schriftlich mit. 

Vierter Abschnitt 

Wahlen durch die Landessuperintendenten und 

die Kirchenleitung 

§ 24

Wahl durch die Landessuperintendenten 

(1) Mitglieder der Landessynode nach § 3 Abs. 1 Satz 7 des
Leitungsgesetzes werden vom Konvent der Landessuperinten
denten aus seiner Mitte gewählt. 

(2) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Los zieht
der Senior des Konvents der Landessuperintendenten. 

(3) Der Konvent der Landessuperintendenten teilt das Ergebnis
dem Oberkirchenrat mit. 

(4) Scheidet ein gewählter Landessuperintendent aus der Lan
dessynode aus, nehmen die Landessuperintendenten eine Nach
wahl für den Rest der Wahlperiode der Landessynode vor. 

§ 25

Wahl durch die Kirchenleitung 

( 1) Die von der Kirchenleitung gemäß § 3 Abs. 1 Sätze 4 und 8
des Leitungsgesetzes zu wählenden Synodalen werden in ge
trennten Wahlgängen gewählt. 

(2) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Los zieht
der Vorsitzende der Kirchenleitung. 

Fünfter Abschnitt 

Wahlergebnisse 

§ 26
Annahme der Wahl 

(1) Nach Abschluss der Wahlverfahren gemäß dem Zweiten
Abschnitt oder nach § 23 dieses Kirchengesetzes setzt der jewei
lige Wahlausschuss die Gewählten von ihrer Wahl als Mitglieder 
der Landessynode oder als deren Ersatzleute in Kenntnis. Die 
nicht gewählten Kandidaten erhalten eine Mitteilung. Der Wahl
ausschuss fordert die Gewählten zu einer Erklärung über die 
Annahme der Wahl auf. 

(2) Erklären die Gewählten innerhalb einer Woche nach
Zugang der Mitteilung über das Wahlergebnis gegenüber dem 
Vorsitzenden des Wahlausschusses, dass sie die Wahl nicht anneh
men, gelten sie als nicht gewählt. An ihre Stelle tritt die entspre
chende Zahl der Ersatzleute in der Reihenfolge der auf sie entfal
lenden Stimmenzahl. 

§ 27

Veröffentlichung des Gesamtwahlergebnisses 

(1) Liegen alle Wahlergebnisse vor und ist die Frist nach§ 26
Abs. 2 Satz I dieses Kirchengesetzes verstrichen, stellt der Ober
kirchenrat das Gesamtwahlergebnis vorbehaltlich der Wahlprü
fung fest. 

(2) Der Oberkirchenrat veröffentlicht das vollständige Ergeb
nis der Wahlen zur Landessynode im Kirchlichen Amtsblatt. 
Zugleich mit der Veröffentlichung macht der Oberkirchenrat dar
auf aufmerksam, dass die Wahl innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen beim Wahlprüfungsausschuss angefochten werden kann. 

Sechster Abschnitt 

Wahlanfechtung 

§ 28

Zulässigkeit der Wahlanfechtung 

(1) Das Ergebnis der Wahlen zur Landessynode kann von
jedem Wahlberechtigten innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
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nach Veröffentlichung des vollständigen Ergebnisses der Wahl im 
Kirchlichen Amtsblatt schriftlich unter Angabe von Gründen 
beim Wahlprüfungsausschuss angefochten werden. Die Frist wird 
durch Zugang der Anfechtungsschrift beim Oberkirchenrat ge
wahrt. Der Antrag auf Wahlanfechtung muss durch die Unter
schriften von mindestens fünf weiteren Wahlberechtigten unter
stützt sein. 

(2) Die Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass
gesetzliche Vorschriften über die Durchführung der Wahl verletzt 
worden sind und dadurch das Wahlergebnis wesentlich beein
flusst sein kann. 

(3) Eine Wahlanfechtung durch Wahlberechtigte ist unzulässig,
wenn eine Beschwerde zum Oberkirchenrat nach § 13 dieses Kir
chengesetzes zulässig war und vom Anfechtenden zwei Wochen 
vor Beginn des Wahltermins in zumutbarer Weise hätte erhoben 
werden können. 

(4) Neben dem Verfahren vor dem Wahlprüfungsausschuss
bestehen keine anderen Möglichkeiten zur Wahlanfechtung. 

(5) Die Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. Die
Gewählten treten ihr Amt unabhängig von einer Wahlanfechtung an. 

§ 29
Zusammensetzung des Wahlprüfungsausschusses 

(1) Der Wahlprüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden
und zwei Beisitzern. 

(2) Das Amt des Vorsitzenden wird durch den Vorsitzenden des
Rechtshofes oder, soweit dieser an der Ausübung des Amtes 
gehindert ist, seinen Stellvertreter ausgeübt. Die Landessynode 
wählt auf der Tagung, die dem Wahlzeitraum vorausgeht, als Bei
sitzer je ein ordiniertes und ein nichtordiniertes Mitglied des 
Wahlprüfungsausschusses und deren Stellvertreter. Von den Bei
sitzern nimmt einer die Funktion des Schriftführers wahr. 

(3) Mitglied im Wahlprüfungsausschuss können nicht sein
1. die Mitglieder der neuen Landessynode,
2. die Mitglieder sowie die stellvertretenden Mitglieder der Kir

chenleitung,
3. die Landessuperintendenten,
4. die Mitarbeiter im Oberkirchenrat.

* 30

Arbeitsweise des Wahlprüfungsausschusses 

(1 J Der Wahlprüfung,ausschuss tagt in nichtöffentlicher Sit
zung. Er ist nur in voll,.ähliger Besetzung beschlussfähig. Er 
beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag ahgckhnt. 

(2J Ein Mitglied des Wahlp1üfungsaussd1usses darf an der 
Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen, wenn es sich 
um eine Entscheidung handelt über 
1. die Gültigkeit einer Wahl, an der das �1itglied des Wahlprü

fungsausschusses selbst oder ein Angehöriger, insbesondere
s,·i11 Ehegalle lvw. seine Eltern. Großeltern. Kinder, Enl,,eJ
oder Geschwister oder ein c:11tsprechc11dcr Verwandter seines
Ehegatten als Kandidat teilgenommen haben.

2. die G!iltigkeit einer Wahl, bei der das Mitglied des Wahlprü
fungsausschusses Mitglied oder Ersatzmitglied des zuständi
gen Wahlausschusses war oder

3. eine Wahlanfechtung des Mitgliedes des Wahlprüfungsaus
schusses.

In diesen Fällen nimmt der Stellvertreter des Mitgliedes an der 
Beratung und Beschlussfassung teil. 

(3) Die Entscheidungen des Wahlprüfungsausschusses ergehen
durch einen schriftlichen Beschluss, der die wesentlichen Tatsa
chen und Gründe, auf denen die Entscheidung beruht, darlegt. 

(4) Der Beschluss des Wahlprüfungsausschusses ist dem
Anfechtenden und dem Oberkirchenrat zuzustellen. 

§31
Begründetheit der Wahlanfechtung 

(1) Eine Wahlanfechtung ist begründet, wenn kirchengesetz
liche Vorschriften ilber die Durchführung der Wahl verletzt wor
den sind und der Verstoß geeignet war, das Wahlergebnis wesent
lich zu beeinflussen. 

(2) Der Wahlprüfungsausschuss kann die Ungültigkeit der
gesamten Wahl, einzelner Wahlgänge oder eines Wahlganges 
innerhalb eines Kirchenkreises feststellen. Stellt der Wahlprü
fungsausschuss die Ungültigkeit der Wahl einzelner Gewählter 
fest, kann er auf Grundlage der tatsächlich erzielten Stimmenzah
len aller Kandidaten das Wahlergebnis neu festsetzen. Das gleiche 
gilt im Fall des Absatzes I dieser Vorschrift, wenn dies nur Aus
wirkungen auf die Wahl einzelner Gewählter hat. 

(3) Die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses ist end
gültig; sie unterliegt nicht der kirchengerichtlichen Nachprüfung. 

§32
Wiederholung der Wahl 

Erklärt der Wahlprüfungsausschuss eine Wahl nach § 31 Abs. 2 
Satz I dieses Kirchengesetzes für ungültig, ordnet der Oberkir
chenrat die Wiederholung der Wahl an. 

Siebter A
b
schnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

* 33
Voraussetzung und Ved'ahren für die 

Nachwahl von Synodalen 

( l) Die Nachwahl von Synodalen ist erforderlich. wenn die Mit
gliedschaft eines gewählten Synodalen nach § S Abs. 4 des Lei
tungsgeseucs endet und kein,: Er,at1lc11te mehr vorhanden sind. 

(2) Die nach§ 22 dieses Kirchengesetzes gewählten Synodalen
scheiden aus der Landessynode au,, wenn sie innerhalh der ersten 
zwei Jahre der Wahlperiode der Landessynode aus dem Kirchen
kreis verziehen und außer dem Landessuperintendenten kein 
anderer ordinierter Synodaler ,m, dem Kirchenkreis der Landcs
,ynode angch,irt. 

(3) Der Oberkirchenrat setzt die Nachwahl fest.
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§ 34
Fristverlängerungen aus wichtigem Grund 

(1) Der ObcrkHchcnra1 kann au, wid1tigem Grund \\ährend
der Wahlverfahren zur Sicherung und DurchsetLung der Wahl die 
in diesem Kirchengesetz genannten Fristen verlängern. 

(2) Fristverlängerungen aus wichtigem Grund gibt der Ober
kirchenrat in geeigneter Weise bekannt. 

§ 35
Verbleib von Wahlunterlagen 

Akten und somtige Unterlagen über die Wahlen ,,erden im 
Oherkirchenrnt aufüewah11 Stimmzettel können nach Ablauf von 
sechs l'vhmatcn nach der jL:v,e.iligen Wahl vernichtet wnden, im 

Falle eines Beschwerde- oder Wahlanfechtung,verfahrens frühe
stens nach Rechbkraft der Entscheidung. 

§ 36
( ;1cid1,tcllungsklausel 

Per,onen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Kirchenge
setz gelten jeweils in der weiblichen und männlichen form. 

101.03/12 

Nachstehend veröffentlicht der Oberkirchenrat zum Kirchenge
setz vom 15. November 200> über die Wahl zur Landessynode in 
der Evangelisch l .uthcrischL:fl Landc,kirche 7vkcklcnhurgs einen 
Zeitplan ,:ur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. 

Schwerin. l 9. N uvernher 2003 

In Vertremng 

Kriedel 
Kirchenrat 

§ 37
Aus• und Durchführungsbestimmungen 

Au,führungsbcstimmungen erlässt die Kirchenleitung, Durch
führungsbestimmungen der Oberkirchenrat. 

§38
In-Kraft-Treten 

tl) Dieses Kirchengesetz tritt am ! . Januar 2004 in Kraft. 

(2 ! (,leid\7,:itig lrill das Kirchengesetz \clrn 16. November 
1997 über die Wahl Lur Landessynudc der Ernngclisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs, geändert durch Kirchenge
setz vom 9. Januar l 999. außer Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchcngeseu beschlos
sen. das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 19. l\ovember 2003 

Der Vor,itzende der Kirchenlei!Ung 

Beste 
T ,andöhischof 



Zeitplan 
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl zur XIV. Landessynode 
(Diese Kurzfassung ersetzt nid1t den vollen Wonlaut des Kirchengesetzes vom 15. November 2003 über die Wahl zur I andessynode der Evangelisch-Lutherischen Land.;skirche Mecklenburgs; 

Termine 

8. Januar 2005

f Auf�cn, Handlungen -·•··--· 
, Kirchenlcit!i:, Oberkirchenrat .
1

1 
Kirchenleitung bestimmt 
Anzahl der zu wählenden 

--�' Synodalen 
bis Oberkirchenrat übergibt 

... 

------ - --- - --- · -

im Kirchenkreis 

... --·· 
Bildung der Wahlausschüsse: 

15. Februar 2005 j Wahlberechtigtenverzeichnis l ,andessuperintendenten übergeben
i der Ordinierten Wahlberechtigtenverzeichnis der 

Kirchenältesten --- -------0 - --------+ 
bis Ende 
Februar 2005 

bis spätestens 
7. März 2005

von Mitte Februar 

Oberkirchenrat ordnet die 
Wahl an und setzt 

1 Wahltermine fost 
,

1 

Oberkirchenrat nimmt 
Veröffentlichungen im KABI 
im Zusammenhang mit der 
Wahl vor 

bis 6. A

�

ust 2005

1 

__ _ 

bis ca. Ende 3. Mai 11. Tagung der XIII. 
2005 Landessynode 

- � ·-----

Kirchgemeinderäte und 
Propsteisynodcn geben 
Wahlvorschläge an den 
Wahlausschuss 

------·-� 

von Anfang 2005 
bis 24. Juni 2005 
bis spätestens 

1. Wahlgang der Ordinierten

24. Juni 2005

· ----

-·--·· _____ ., 

im \Vahlausschuss 

Wahlausschüsse erhalten die 
\Vahlbcrechtigtcnverzeichnissc 

---

··-�--- --· ·-- ----

·--- -·-··· 

Wahlausschüsse trugen 
Wahlvorschläge in die 
\Vahlvorschlagsliste der zu 
Kirchenältesten wählbaren Kandidaten 
elil 
-----

Wahlausschuss teilt Ergebnis des l. 
Wahlganges der Ordinierten dem 
Oberkirchenrat mit 

---- -•• -a•-• 

Fundstelle im 
Gesetz 

§2

-----

§§ 5; 8
Abs. 3

§3

- --- -·-

§4

----

§ 10; l l Abs.
1 bis 4

§ 22
------

§ 22 Abs. 6

r. 

'._;.) 
IJ 

...., 
r. 
;::,-

c.. 
r. 
..., 

z 
:-, 



1 Tcrmi
-
nc Aufgaben, Handlungen 

l _______ Kirchcnleitg., Oberkirchenrat
---27. Juni bis Oberkirchenrat gibt Ergebnis

1. Juli 2005 des 1. Wahlganges der
Ordinierten bekannt

-- --·----4. Juli bis 
24. September
2005 
8. August bis 
28. August 2005

---

j im Ki��henkrcis 
-- ----

1 Ordinierte geben Vorschläge an den 
Wahlausschuss für den 2. Wahlgang
der Ordinierten

----

--------

im Wahlausschuss 
-lFundstellc im ·17 Gesetz 

-- ... ----- - ---- --
"" 

---

- --- -------- --·--- -·-\Vahlausschuss nimmt Wahlvorschläge 
zur Erstellung einer landeskirchlichen
Liste auf 
Wahlausschüsse vervollständigen 
Wahlvorschlagslisten der zu 
Kirchenältesten wählb,iren Sy11�lalc:n 

----

§ 22 Abs. 6

- - ... § 23 Abs. 2

------ --� § 11 Abs. 5
bis 6

--- · ---- ---�--- -- -------- -·------- --·-------- --�--- ------bis 29. August Wahlausschüsse schließen § 11 Abs. 7
2005

1 
Wahlvorschlagslisten der zu 

; Kirchenältesten wählbaren Synodalen 
29. August bis

1 
Wahlausschüsse übersenden den § 12

17. September
1 

Kirchgemeinderäten die 
2005 Wahlunterlagen und teilen den Termin

für die Feststellung des 
1 Wahlergebnisses der zu 

Kirchenältesten wählbaren Synodalen
� 

mit 

1 

-------- -·- -------- ··- ------ -··--- -------- -�--- -------29. August bis Wahlausschüsse laden zur Vorstellung § 14

3. September 2005 der Kandidaten zur Wahl der zu 
1 

Kirchenältesten wählbaren Synodalen
em--- ---- ---- ---bis 19. September Beschwerderecht der Kirchenältesten § 13

2005 ---19. September bis Zeitraum für die Zusammenkünfte im § 14
2. Oktober 2005 Kirchenkreis zur Vorstellung der

Kandidaten zur Wahl der zu 
Kirchenältesten wählbaren Synodalen

---3. Oktober bis 26. Zeitraum für die Wahl der zu §§ 15 bis 18
November 2005 Kirchenältesten wählbaren Synodalen

c... 
" 

-' 
::l c...r.;,:rc 'r 
::, 
ro 



Termine 

-�- ---

3. Oktober
bis 8. Oktober 2005

10. Oktober bis
29. Oktober 2005

ca. Ende Oktober 12. Tagung der XIII.
bis Mitte Landessynode
November 2005 
1. November bis

. 

--

12. November 2005

] 4. November bis 
18. November 2005

21. November bis
26. November 2005

28. November bis
3. Dezember 2005

--�---

28. November bis
- ,��--- --� --

-------------,------------------; 
Fundstelle im 

im Wahlausschuss Gesetz 

if! den Kirchgemeinderäten 
Wahlausschuss für den 2. Wahlgang § 23 Abs. 2
der Ordinierten versendet die 
landeskirchliche Liste an die 
Wahlberechtigten und teilt den Termin 
zur Feststellung des Wahlergebnisses 
mit 

Zeitraum für den 2. Wahlgang der § 23 Abs. 4
Ordinierten; Wahlberechtigte senden Satz 1
ihre Stimmabgabe an die Pröpste 

Pröpste übersenden die Wahlausschuss für den 2. Wahlgang § 23 Abs. 4
anonymisierten Stimmabgaben an den der Ordinierten nimmt die Satz 2
Wahlausschuss anonymisierten Stimmabgaben 

entgegen 
Zeitraum für die öffentliche Sitzung § 23 Abs. 6
zur Feststellung des Wahlergebnisses bis 9
des 2. Wahlganges der Ordinierten; 
Wahlausschuss teilt Wahlergebnis an 

f Oberkirchenrat mit 

Mitteilungen an die Gewählten des 2. § 26 Abs. 1
Wahlganges der Ordinierten durch den 
Wahlausschuss 

Frist von einer Woche nach Zugang § 26 Abs. 2
der Mitteilung zur Erklärung der 
Gewählten über die Annahme der 
Wahl als ordinierter Synodaler 

---·-"""'""-·�--- ---- ----·· 
_ Z:t!itr�tt1r-r� füs die öffentlichen Sitzu��r-r_ � 20 

--

z 
;-, 



Termine 

4. Dezember 2005

5. Dezember bis
10. Dezember 2005

12. Dezember bis
17. Dezember 2005

bis Mitte 
Dezember 2005 
bis 23. Dezember 
2005 

7. Januar 2006
bis 31. Januar 2006

bis Mitte Februar 
2006 
(zwei Wochen nach 
Veröffentlichung 
imKABl) 
ca. März bis April 
2006 

Aufgaben, Handlungen 
Kirchenleitg., Oberkirchenrat im Kirchenkreis 

Frist von einer Woche nach Zugang 
der Mitteilung zur Erklärung der 
Gewählten über die Annahme der 
Wahl als zu Kirchenältester wählbarer 
Syn()�aler 
Landessuperintendenten haben 
gewählt 

Oberkirchenrat erhält alle 
Ergebnisse im Zusammenhang 
mit den Wahlen von den 
Wahlausschüssen 
Kirchenleitung wählt 
Oberkirchenrat veröffentlicht 
das Gesamtergebnis der Wahl 
im KABI 

Ablauf der Anfechtungsfrist 

----------

Konstituierung der 
XIV. Landessynode

Fundstelle im 
-----------------l 

im Wahlausschuss Gesetz 

zur Feststellung der Wahlergebnisse für 
die Wahl der zu Kirchenältesten 
wählbaren Synodalen 
Mitteilung an die Gewählten der zu § 26 Abs. 1
Kirchenältesten wählbaren Synodalen 
durch die Wahlausschüsse 

§ 26 Abs. 2

§ 24

Übergabe aller Wahlergebnisse an den §§ 20 Abs. 4; 
Oberkirchenrat 27 Abs. 1 

§ 25
§ 27 Abs. 2

§ 28 Abs. 1

§ 7 Abs. 1
Leitungs-
g:esetz
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Erstes Kirchengesetz vom 15. November 2003 
zur Änderung des Kirchengesetzes vom 17. November 2002 

über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

§1

Das Kirchengesetz vom 17. November 2002 über die Finan
zierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs (KABI 2003 S. 3) wird wie folgt 
geändert: 

§ 3 wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 Buchst. b wird das Wort „Vorjahres" durch die 
Worte „Vorvorjahres des Haushaltsjahres" ersetzt. 

471.01/ 

Beschlüsse der Kirchenleitung über 
Sonderzuwendung, Urlaubsgeld und 
vermögenswirksame Leistungen 
für Pastoren und Kirchenbeamte 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 7. November 2003 
nachstehende Beschlüsse gefasst: 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung 

über die Gewährung einer jährlichen 
Sonderzuwendung an Pastoren, 

Pastorinnen, Kirchenbeamte und 
Kirchenbeamtinnen 

vom 3. Juli 1992 

§1

Die Verordnung iibcr die Gcwührung cilll:r Jährlichen Sonder
zuwendung an Pastoren. Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kir
chenbeamtinnen vom 3. Juli 1992, zuletzt geändert durch Verord
nung vom 11. Oktober 1997 (KABI 1992 S. 77, 1997 S. 144). 
wird aufgehoben. 

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2003 in Kraft. 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am 15. November 2003 in Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 20. November 2003 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Verordnung 
über die Aufhebung der Verordnung 

über die Gewährung eines jährlichen Urlaubsgeldes 
an Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte und 

Kirchenbeamtinnen 

vom 6. März 1992 

§1

Die Verordnung über die Gewährung eines jährlichen Urlaubs
geldes an Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeam
tinnen vom 6. März l 992, geändert durch Verordnung vom 5. Okto
ber 1996 (KABl 1992 S. 56, 1996 S. 79), wird aufgehoben. 

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2003 in Kraft. 

Vermögenswirksame Leistungen 

Die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen für Pac;tor.:n, Pas
torinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen wird im Kalen
derjahr 2004 nicht ausgesetzt. 

Schwerin, 27. N ovcmber 2003 

[)er Vorsitzende der Kirchenkitung 

Beste 
Landesbischof 
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670.02 (04)/ Erste Durchführungsbestimmung zum Kirchengesetz 
vom 15. November 2003 über den Haushalts- und 

Sonderhaushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs für das Haushaltsjahr 2004 

Gemäß§ 5 Kirchengesetz über den Haushalt 2004 erlässt der Oberkirchenrat folgende Durchführungsbestimmung: 

1. Personalkostenanteile

Hat das Arbeits- oder Dienstverhältnis weniger als l 2 Kalen
dermonate bestanden, verringert sich der Pauschalbetrag ent
sprechend. Für Teilzeitbeschäftigungen sowie Teildienstver
hälmisse werden die Pauschalbeträge entsprechend dem
Beschäftigungs- bzw. Dienstumfang berechnet.
Besteht ein Anstellungs- oder Dienstverhältnis mit bzw. in
mehreren Kirchgemeinden oder werden Tätigkeiten oder

Dienste für mehrere Kirchgemeinden ausgeübt bzw. verse
hen, schließen die Kirchgemeinden untereinander eine Ver
einbanmg ab, in der eine Regelung über die Aufbringung der
Anteile enthalten ist.
Die Aufteilung kann nach der Anzahl der Gemeindeglieder
erfolgen. Entsprechendes gilt für verbundene Kirchgemein
den.

Der Anteil einer Kirchgemeinde für eine mitverwaltete 
vakante Pfarrstelle beträgt 25 v.H., falls nicht die Kirchge
meinden untereinander einen anderen Schlüssel vereinbaren. 

2. Restituierte Flächen

Die Nettoerträge aus restituierten Flächen nach § 3 Abs. 2 des
Kirchengesetzes über den Haushaltsplan 2004 sind bis zum
20. Dezember 2004 an die Landeskirchenkasse zu überwei

sen.

Schwerin, 28. November 2003 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

672.04/ Erste Durchführungsbestimmung zum Kirchengesetz (FinG) 
vom 17. November 2002 über die Finanzierung der kirchlichen 

Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Gemäß§ 12 FinG erlässt der Oberkirchenrat folgende Durchführungsbestimmung: 

1. Kirchensteueranteile und Personalkosten
Die nach § 3 Abs. 1 Buchst. b FinG den Kirchgemeinden
zustehenden Kirchensteueranteile werden auf der Basis des
Nettokirchensteueraufkommens des Vorvorjahres und der
Anzahl der Gemeindeglieder des Vorvorjahres berechnet und
mit den pauschalierten Personalkostenanteilen gemäß Kir
chengesetz über den Haushaltsplan des jeweiligen Jahres ver
n:chnc't.
l11 der Kirchgcmei11derec:l1nung sind die 'nlll der l .andcskir
chenkassc ermittelten pauschalierten Personalkostenzuwei
sungen in Höhe von 80 vom Hundert und die Kirchensteuer
zuweisung von 13 vom Hundert als Einnahme mit vollen
Beträgen zu buchen.
Die Personalkosten ( p:iu,d1alicrl) sind als ;\usgahc in der
Kirchgemeinderechnung mit vollem rlctrag 1u huchcn.

2. Vermögenserträge
Grundlage für die Berechnung der Anteile aus den Vermö
genserträgen der örtlii:hen Kirchen nach � l Abs. 5 Buchst. a

FinG sind die im jeweiligen Haushaltsjahr bis zum Stichtag 
30. November des jeweiligen Jahres eingegangenen Nettoer
träge. Zu den Erträgen gehören auch Zinsen aus belegten
Kapitalien. Die Anteile des landeskirchlichen Haushaltes sind
von den Kirchenkreisverwaltungen bis spätestens 20. Dezem
ber des jeweiligen Jahres an die Landeskirchenkasse zu über
weisen.

.t Dienstwohnungsvergütung 
Die ermittelten Dienstwohnungsvergütungen gcmäB § 6 
Abs. 4 FinG werden vierteljährlich an die Kirchenkreisver
waltungen für die Baukassen der iirtlichen Kirchen für das 
Pfarrhaus überwiesen. 

Schwerin, 28. November 2003 

Der Oberkirchenrat 
Flade 
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Beschlüsse der 8. Tagung der 
XII. Landessynode

Beschluss 

zu Gesprächen mit der Pommerschen Kirchenleitung 

Die Landessynode bittet die Kirchenleitung. in Beantwortung des 
Beschlusses der Synode der Pommerschen Evangelischen Kirche 
vom Juni 2003 mit der Kirchenleitung der Pommerschen Evan
gelischen Kirche Gespräche aufzunehmen zu der wie die 
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der evangelischen 
Kirche in Mecklenburg-Vorpommern unter den gegebenen 
Umständen mit den vorhandenen personellen und finanziellen 
Möglichkeiten angemessen wahrgenommen werden kann. 

Die Landessynode erbittet auf ihren Tagungen Berichte zum 
jeweiligen Stand der Gespräche. 

Plau am See, 15. November 2003 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

471.01/ 

Änderung der Besoldungstabelle zum 
Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Gemäß Beschluss der Landessynode vom 5. April 2003 zur Ände
rung der Besoldungstabelle werden die Beträge der Besoldungs
tabelle zum Kirchlichen Besoldungsgesetz mit Wirkung vom 
1. Januar 2004 auf 82 v. H. der Bundesbesoldung (West) festge
setzt (KABI 2003 S. 46).

Die Bundesbesoldung wird 

ab 1. April 2004 

und ab 1. August 2004 

angehoben. 

um 1 v. H. 

um weitere 1 v. H. 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend die jeweils gültigen Besol
dungstabellen zum Kirchlichen Besoldungsgesetz bekannt. 

Schwerin, 24. April 2003 

Der Oberkirchenrat 

Flade 
Oberkirchenrat 

Beschluss 

zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2001 

Der Kassenführung des Landeskirchlichen Haushaltes für das 
Rechnungsjahr 2001 wird Entlastung erteilt. 

Plau am See, 15. November 2003 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss 

zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2002 

Der Kassenführung des Landeskirchlichen Haushaltes für das 
Rechnungsjahr 2002 wird Entlastung erteilt. 

Plau am See, 15. November 2003 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 
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Anlage zum 

Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Besoldungstabelle ab 1. Januar 2004 

I. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)

Besol- 2-Jahres-Rhythmus

dungs-

gruppe 

Laiter 21 23 25 27 
Stufe 1 2 3 4 

A9 1.540,24 1.581,68 1.649,10 
AIO 1.659,61 1.717,20 1.803,58 

All 1.913,10 2.001,61 

Al2 2.057,45 2.162,99 

Al3 2.315,84 2.429,80 

A l4  2.410,25 2.558,03 

3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

29 32 35 38 41 45 49 53 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1.716,52 1.783,94 1.851,37 1.897,72 1.944,07 1.990,42 2.036,77 

1.889,97 1.976,36 2.062,73 2.120,32 2.177,91 2.235,50 2.293,09 

2.090,12 2.178,64 2.267,16 2.326,17 2.385,17 2.444,19 2.503,21 2.562,20 
2.268,51 2.374,05 2.479,57 2.549,92 2.620,28 2.690,63 2.760,99 2.831,34 

2.543,76 2.657,71 2.771,67 2.847,64 2.923,61 2.999,58 3.075,56 3.151,53 

2.705,80 2.853,58 3.001,36 3.099,87 3.198,39 3.296,90 3.395,42 3.493,94 

Unabhängig vom Besoldungsdienstalter erhalten das Endgrundgehalt: der Landesbischof, der Präsident des Oberkirchenrates, die 

Oberkirchenräte. 

II. Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 

Stufe 2 

84,62 

157,01 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familiezuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 72,39 Euro, für das dritte 

und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 185,35 Euro. 

III. Allgemeine Zulage (Monatsbeträge in Euro)

Die Allgemeine Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 13

IV. Funktionszulagen (Monatsbeträge in Euro)

1. Pastoren in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe, für deren

Stellen die Kirchenleitung das beschlossen hat und Kirchenbeamte

des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes, wenn sie die

lautbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllen

2. Landessuperintendenten, Landespastoren für Diakonie, Pastoren

in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe in der Leitung großer

Einrichtungen und Kirchenbeamte des höheren kirchlichen

Verwaltungsdienstes, für deren Stellen die Kirchenleitung

das beschlossen hat

3. Oberkirchenräte, außerordentliche Mitglieder des Oberkirchenrates

4. Präsident des Oberkirchenrates

5. Landesbischof

57,23 

450,00 

920,00 

1.100,00 

1.250,00 

1.600,00 
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Anlage zum 
Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Besoldungstabelle ab 1. April 2004 

l. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)

1 Besol- 2-Jahres-Rhythmus

: dungs-
gruppe 
L.alter 21 23 25 27 
Stufe 1 2 3 4 

A9 l.555,64 l.597.50 1.665,59 
i AI0 1.676.21 1.734,37 1.821,6] 
• All 1.932,23 2.021,63 
Al2 . 2.078 03 2.184,62 
Al3 2.339,00 2.454,10 

Al4 2.434,35 2.583,62 

3-Jahres-Rhythmus 4-Jabres-Rhythmus

29 32 35 38 41 45 49 53 
5 6 7 8 9 10 11 12 

1.733,69 1.801,79 1.869,89 1.916,69 1.963,51 2.0l0,32 2.057,14 
1.908,87 1.996,12 2.083,37 2.141,53 2.199,69 2.257,85 2.316,02 
2.111,02 2.200,43 2.289,83 2.349,43 2.409,02 2.468,63 2.528,24 2.587,83 
2.291,19 2.397,79 3.504 37 2.575,42 2.646,48 2.717,53 2.788,60 2.859,65 
2.569,20 2.684,29 2.799,38 2.876,12 2.952,84 3.029 57 3.106,32 3.183,04 
2.732.86 2.882,11 3.031,37 3.130,87 3.230,37 3.329,87 3.429,38 3.528,88 

Unabhängig vom Besoldungsdienstalter erhalten das Endgrundgehalt: der Landesbischof, der Präsident des Oberkirchenrates, die 
Oberkirchenräte. 

II. Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)

Stufe l 
Stufe 2 

85,47 
158,58 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Farniliezuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 73, 11 Euro, für das dritte 
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 187,21 Euro. 

III. Allgemeine Zulage (Monatsbeträge in Euro)

Die Allgemeine Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 13

IV. Funktionszulagen (Monatsbeträge in Euro)

1. Pastoren in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe, für deren
Stellen die Kirchenleitung das beschlossen hat und Kirchenbeamte
des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes, wenn sie die
laufbahnrechtlicheri Voraussetzungen erfüllen

2. Landcssupcrintem.knten, Landespastoren für Diakunie. Pastoren
in einer allgcmcink11d1lichen Aufgabe in der L,eilung großer
Einrichtungen und Kirchenbeamte des höheren kirchlichen
Verwaltungsdienstes, für deren Stellen die Kirchenleitung
<las beschlossen hat

3. Oberkirchenriitc. a11ßerordcntliche Mit[!licdcr des Obcrkirchcmatcs

4. Präsident des Oberkirchenrates

5. Landesbischof

57,80 

460,00 

930,00 

1.110.00 

1.275,00 

1.625,00 

http:1.110.00


Nr. 14-19/2003 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Seite 141 

Anlage zum 

Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Besoldungstabelle ab 1. August 2004 

1. Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)

Besol- 1 2-J ahres-Rhythmus
dungs-

gruppe 

• L.alter 21 23 25 27 
Stufe 1 2 3 4 
A9 1.571,19 1.613,47 1.682,25 
AIO 1.692,97 1.751,72 1.839,83 
All 1.951,55 2.041,84 
Al2 2.098,81 2.206,46 
Al3 2.362,39 2.478,64 
Al4 2.458,70 2.609,45 

3-Jahres-Rhythmus 4-J ahres-Rhythmus

29 32 35 38 41 45 49 53 
5 6 7 8 9 10 11 12 

1.751,02 1.819,80 1.888,58 1.935,86 1.983, 15 2.030,43 2.077,72 
1.927,96 2.016,08 2.104.20 2.162.95 2.221.69 2.280,42 2.339,17 
2.132,13 2.222,43 2.312,73 2.372,92 2.433,11 2.493,32 2.553.52 2.613,71 
2.314,11 2.421,76 2.529,41 2.601,18 2.672,94 2.744.70 2.816,49 2.888,25 
2.594,89 2.711,13 2.827,38 2.904,87 2.982.37 3.059,87 3.137,38 3.214,88 
2.760.19 2.910,93 3.061,68 3.162,17 3.262,67 3.363,17 3.463,67 3.564,17 

Unabhängig vom Besoldungsdienstalter erhalten das Endgrundgehalt: der Landesbischof, der Präsident des Oberkirchenrates, die 
Oberkirchenräte. 

II. Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)

Stufe 1 

Stufe 2 
86,32 

160,16 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familiezuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 73,84 Euro, für das dritte 
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 189,08 Euro. 

III. Allgemeine Zulage (Monatsbeträge in Euro)

Die Allgemeine Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 13

rv. Funktionszulagen (Monatsbeträge in Euro) 

1. Pastoren in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe, für deren
Stellen die Kirchenleitung das beschlossen hat und Kirchenbeamte
des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes, wenn sie die
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllen

2. Landessuperintendenten, Landespastoren für Diakonie, Pastoren
in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe in der Leitung großer
Einrichtungen und Kirchenbeamte des höheren kirchlichen
Verwaltungsdienstes, für deren Stellen die Kirchenleitung
das beschlossen hat

3. Oberkirchenräte, außerordentliche Mitglieder des Oberkirchenrates

4. Präsident des Oberkirchenrates

5. Landesbischof

58,38 

470,00 

940,00 

1.120,00 

1.300,00 

1.650,00 
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474.00/ 

Bezüge der kirchlichen Mitarbeiter 

Gemäß Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
31. März 2003 sind die Vergütungen, Löhne und Ausbildungsent
gelte seit dem 1. August 2003 auf 91 % der in den jeweiligen
Tarifverträgen des Bundes und der Länder (West) geltenden
Beträge festgesetzt.
Zum 1. Januar 2004 erhöhen sich die Vergütungen, Löhne und
Ausbildungsentgelte des Bundes und der Länder (West) um 1 %,
zum 1. Mai 2004 um weitere 1 % .
Ab 1, August 2004 sind die Vergütungen, Löhne und Ausbil
dungsentgelte auf92,5 % der in den jeweiligen Tarifverträgen des
Bundes und der Länder (West) geltenden Beträge festzusetzen.

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend die ab 1. Januar 2004 gel
tenden Tabellen bekannt. 

Schwerin, 24. April 2003 

Der Oberkirchenral 

Flade 
Oberkirchenrat 

Nr. 14-19/2003 



z 
Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen I bis X ab 21.bzw.23.Lebensjahr :" 

Gültig vom 1.1.2004 bis 30.4.2004 - 91% West .l'-,. 

:E' 

Gruppe 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 � 
:=: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ::;:; 

2.713,49 2.860,59 3.007,71 3.154,83 3.301,95 3.449,09 3.596,17 3.743,31 3.890,42 4.037,54 4.184,67 4.331,77 4.478,87 

la 2.501,11 2.615.46 2,729,74 2.844,05 2.958,38 3.072,72 3.187,07 3 301,35 3 415,67 3.530.00 3.644,34 3.758,63 3.868,26 

lb 2 223,51 2 333 42 2.443,32 2 553,22 2.663,12 2.773,02 2 882.94 2 992,83 3 102,75 3 212,63 3 322,54 3 432.44 3 542,07 

lla 1.970,91 2 071.85 2.172,83 2 273,75 2.374,70 2.475,66 2 576,58 2.677,56 2.778,47 2.879,48 2.980,41 3.081 31 0 

tlb 1 837,69 1.929.70 2.021,71 2 113,74 2.205,78 2.297,79 2.389,81 2.481,84 2.573,85 2.665,90 2.757,91 2.798, 10 

III 1.751,63 1.837,69 1.923,73 2.009,78 2.095,85 2.181,90 2.267,96 2.354,00 2.440,05 2.526, 11 2.612,18 2.698,25 2.780,10 

IVa 1.587,82 1.666,57 1.745,32 1.824,04 1.902,79 1.981.53 2.060,28 2.139,01 2.217,76 2.296,50 2.375,25 2.454,01 2.531,65 z 

IVb 1.451,81 1.514,30 1.576,75 1.639,22 1.701,64 1.764.12 1.826,57 1.889,04 1.951.50 2.013,96 2.076,44 2.138,89 2.147,19 > 

Va 1 283,75 1.333,23 1.382.69 1.436, 16 1.491,04 1.545.97 1.600,90 1.655,81 1 710,73 1.765,65 1.820.58 1.875,50 1 926,52 J, 

Vb 1.283,75 1.333,23 1 382,69 1.436, 16 1.491,04 1.545.97 1.600,90 1 655,81 1,710.73 1 765.65 1 820,58 1.875,50 1.879.30 

Vc 1.213,49 1.258,09 1.302,74 1.349,57 1.396,41 1.445,22 1.497, 18 1.549, 18 1.601, 14 1.653, 12 1.704.40 r. 

Via 1.149, 15 1 183,63 1.218.07 1.252,55 1.286,99 1.322,48 1.358,67 1.394,86 1.431,68 1.471,84 1.512.00 1.552, 18 1.592,33 1.632,50 1.666,95 
-, 

Vlb 1.149,15 1.183,63 1 218,07 1.252,55 1.286,99 1.322,48 1.358,67 1.394,86 1.431,68 1.471,84 1.512.00 1.543,42 

""' 

VII 1 064,61 1.092,59 1 120,59 1 148,57 1 176,57 1.204.56 1.232,53 1.260,55 1.288,52 1.317,27 1.346.68 1.367,88 ' 

VIII 984,87 1.010,45 1.036.06 1 061.65 1.087,26 1 112,85 1.138,47 1 164,06 1 189,66 1.208,68 r 

IXa 952,62 978,10 1.003.55 1.029,01 1.054,44 1.079.90 U05,34 1 130,79 1.156,16 ::T 

IXb 916,93 940,17 963.38 986,59 1.009,83 1.033 06 1.056,29 1 079.51 1.099,14 ::,; 

X 851,42 874,65 897,90 921,10 944,33 967,56 990,79 1.014,02 1.037,23 

I
n 
'l'. 

Allgemeine Zulage: IXa-X 81.86 
Vc-VIII 96,81 B-
lla-Vb 103.26 

r. 

ta-lb 38.72 

Ortszuschlagstabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 311 Kind Halbe Diff.zw.Stufe 1u.Stufe 2 

Tarifkl. lb 1-llb 509,31 605,62 687,22 48,15 ? 
Tarifkl. lc UI-Vb 452,62 548,94 630,54 48,15 a'2 
Tantkl.11 Vc-X 426,35 518, 10 599,70 45,87 

z 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 

Kind = Erhöhung um 81,60 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag für das 1. sowie jedes 

weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte der 1.Kind ab 2.Kind 

Vergütungsgruppen um X-IXb 4,65 23,26 
�-

lxa 4,65 18,61 @' 

VIII 4,65 13,96 

http:1.061.65


1 (/; ('; 

Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen I bis X ab 21.bzw.23.Lebensjahr r, 

Gültig ab 1.05.2004 - 91 % West 
+c.. � 

Gruppe 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.740,63 2.889,19 3.037,79 3.186,38 3.334,97 3.483,58 3 632.14 3.780.75 3.929,33 4 077,92 4.226,52 4.375 09 4.523,66 
la 2.526,12 2 641,61 2.757,03 2.872,49 2.987 97 3.103,44 3.218,94 3.334,37 3.449,82 3 565,30 3.680,78 3.796,21 3.906.94 

lb 2.245,75 2.356,76 2.467,76 2.578,76 2.689,76 2.800,76 2.911,77 3.022,75 3.133,77 3 244,75 3.355,76 3.466,76 3.577,50 
;,:: 

lla 1.990,61 2.092,57 2.194,56 2.296,49 2.398,45 2.500,42 2.602,35 2.704,33 2.806,27 2.908,27 3.010,22 3 112,12 
?. 

llb 1.856,07 1.949,00 2.041,93 2.134,88 2.227.83 2.320,76 2.413,71 2.506,66 2.599,59 2.692,56 2.785,49 2.826,09 :J" 

n 

III 1.769,15 1.856,07 1.942,97 2.029,88 2.116,81 2.203,72 2.290,64 2.377,54 2.464,45 2.551,38 2 638,30 2.725,23 2 807,90 
:J" 
r, 
"/" 

IVa 1.603,70 1.683,24 1.762,77 1.842,28 1.921,82 2.001.34 2.080,88 2 160,40 2.239.94 2.319,47 2.399,00 2.478,55 2.556.96 

lt IVb 1.466,33 1.529,45 1.592,52 1.655,61 1.718,65 1.781.76 1.844,84 1 907,93 1.971,02 2 034,10 2.097,20 2.160,28 2.168,66 
Va 1.296,58 1.346,56 1 396.52 1.450,52 1.505,95 1.561,43 1.616,91 1 672,37 1 727,83 1.783,30 1.838.79 1.894,26 1.945.78 7 

z 
Vb 1.296,58 1.346,56 1.396,52 1.450,52 1.505,95 1.561,43 1.616,91 1.672,37 1.727,83 1.783,30 1.838.79 1.894,26 1.898,09 .. 

C. 

Vc 1.225,62 1.270,67 1.315.77 1.363,06 1.410,38 1.459,67 1.512,15 1.564,68 1.617,15 1.669,65 1.721,45 (1) ..., 
Via 1.160,64 1.195,46 1.230,25 1.265,08 1.299,86 1.335,70 1.372,25 1.408,81 1.446,00 1.486,56 1.527,12 1.567,70 1.608,25 1.648,83 1.683,62 ..-
Vlb 1.160,64 1.195,46 1.230,25 1.265,08 1.299,86 1.335,70 1.372,25 1.408,81 1.446,00 1.486,56 1 527.12 1.558,86 

l)s 

VII 1.075,26 1.103,52 1 131,80 1160,06 1 188,33 1.216,60 1.244,86 1.273,16 1.301,41 1.330,44 1 360,15 1.381,56 t" 
VIII 994,71 1.020,55 1.046,42 1.072,27 1.098,13 1.123,98 1.149,86 1 175,70 1.201,56 1.220,77 

-

IXa 962,15 987,88 1.013,58 1.039,30 1.064,99 1.090,70 1.116,39 11.142, 10 1.167,73 
r 

IXb 926,10 949,57 973.01 996,46 1.019,93 1.043,39 1.066,85 1.090,31 1.110,13 r::; 

X 859,94 883,39 906,88 630,31 953,78 977,23 1.000,70 1.024,16 1.047,60 
-, 

Allgemeine Zulage: IXa-X 82,78 
r 

r. 

Vc-VIII 97,77 :J" 
(1) 

lla-Vb 104,29 � 
la-lb 38,72 " 

r; 
;,s-

Ortszuschlagstabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3/ 1 Kind Halbe Diff.zw.Stufe 1 u.Stufe 2 
('; 
::, 

Tarifkl. lb 1-llb 514,40 611.68 694, 10 48,63 
7' 

� Tarifkl. lc 111-Vb 457,15 554,43 636,84 48,63 "' 

Tarifkl. II Vc-X 430,62 523,28 605,70 46,32 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind = Erhöhung um 82,42 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag für das 1. sowie jedes 
� 

weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte der 1.Kind ab 2.Kind .(::,. 
1 

Vergütungsgruppen um X-IXb 4,65 23,26 '° 
lxa 4,65 18,61 
VIII 4,65 13,96 8� 



Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen I bis X ab 21.bzw.23.Lebensjahr 

Gültig ab 1.08.2004 • 92,5% West 

Gruppe 21 23 25 27 29 
1 2 3 4 5 

2.785,80 2.936,81 3.087,86 3.238,90 

la 2.567,76 2.685,16 2.802,48 2.919,84 

lb 2.282,77 2.395,60 2.508,43 2.621,26 

lla 2.023,43 2.127,06 2.230,74 2.334,35 

llb 1.886,66 1.981, 12 2.075,59 2.170,07 

III 1.798,31 1.886,66 1.975,00 2.063,34 2.151,70 

IVa 1.630, 14 1.710,99 1.791,83 1.872,65 1.953,50 

IVb 1.490,50 1.554,66 1.618,77 1.682,90 1.746,98 

Va 1.317,96 1.368,76 1.419,54 1.474,43 1.530,78 

Vb 1.317,96 1.368,76 1.419,54 1.474,43 1.530,78 

Vc 1.245,82 1.291,62 1.337,45 1.385,53 1.433,63 

Via 1.179,77 1.215,17 1.250,53 1.285,93 1.321,28 

Vlb 1.179.77 1.215,17 · 1.250,53 1.285,93 1.321,28 

VII 1.092,98 1.121,71 1 150,45 1.179,18 1.207,92 

VIII 1.011,11 1.037,37 1.063,67 1.089,94 1.116,23 

IXa 978,01 1.004, 16 1.030,29 1.056,43 1.082,54 

IXb 641,37 965,22 989,05 1.012,89 1.036,74 

X 874,11 897,95 921,82 945,65 969,50 

Allgemeine Zulage: IXa-X 84,15 
Vc-VIII 99,39 

lla-Vb 106,01 

la-lb 39,75 

Ortszuschlagstabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3/ 1 Kind 

Tarifkl. lb 1-llb 522,88 621,76 705,54 

TarifkL lc 111-Vb 464,69 563,57 647,34 

Tarifkl. II Vc-X 437,71 531,91 615,68 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 

Kind = Erhöhung um 83,77 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag für das 1. sowie jedes 

weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte der 
Vergütungsgruppen um 

31 33 35 
6 7 8 

3.389,94 3.541,00 3.692,01 

3.037,22 3.154,60 3.272,00 

2.734,09 2.846,92 2.959,77 

2.437,98 2.541,64 2.645,24 
2.264,56 2.359,02 2.453,50 

2.240,04 2.328,39 2.416,73 

2.034,33 2.115,18 2.196,01 
1.811,13 1.875,25 1.939,38 

1.587,17 1.643,56 1.699,93 

1.587,17 1.643,56 1.699,93 

1.483,73 1.537,07 1.590,47 
1.357,72 1.394,87 1.432,03 
1.357,72 1.394,87 1.432,03 

1.236,66 1.265,38 1.294, 14 
1.142,50 1.168,81 1.195,08 
1.108,67 1.134,80 1.160,93 
1.060,59 1.084,44 1.108,28 

993,34 1.017,19 1.041,04 

Halbe Diff.zw.Stufe 1 u.Stufe 2 

49,44 
49,44 
47,10 

1.Kind

X-IXb 4 ,73
lxa 4,73
VIII 4 ,73

37 
9 

3.843,07 
3.389,33 
3.072,58 
2.748,91 

2.547,98 

2.505,07 
2.276,86 
2.003,51 

1.756,32 
1.756,32 

1.643,80 
1.469,84 
1.469,84 

1.322,86 
1.221,36 
1.186,97 
1.128,43 
1.064,87 

ab 2.Kind 
23,64 
18,92 
14, 19 

z 
:-, 

-

+'" 
1 

39 41 43 45 47 49 

10 11 12 13 14 15 L,.) 

3.994,10 4.145, 14 4.296,19 4.447,21 4.598,23 
3.506,69 3.624,07 3.74 1,46 3.858,79 3.971,34 
3.185,43 3.298,24 3.411,08 3.523,91 3.636,47 

� 2.852,53 2.956,21 3.059,84 3.163,42 

2.642,44 2.736,94 2.831,40 2.872,67 
\J 

2.593,43 2.681,79 2.770,15 2.854,18 
Cll 

2.357, 10 2.438,54 2.519,40 2.599, 11 ► 
2.067,63 2.131,77 2.195,89 2.204,41 

1.812,70 1.869,10 1.925,48 1.977,85 

1.812,70 1.869,10 1.925,48 1.929,38 

Q.. 

1.697,17 1.749,82 
1.511,07 1.552,29 1.593,54 1.634,76 1.676,01 1.711,37 

1.511,07 1.552,29 1.584,55 
� 

1.352,37 1.382,57 1.404,34 r 
1.240,89 

s= 
(') .

� 

(IQ 
00 

�-
8 



Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen Kr.XIII bis Kr.l nach Vollendung des 20.Lebensjahres 

gültig vom 1.Januar bis 30.April 2004 91 % West 

Grundvergütungssätze in Stufe 
Verg.Gr. 2 3 4 5 

Kr.XIII 2400.43 2.501,88 2.603,33 2.682,23 2.761,13 
Kr.XII 2 218,50 2.312,99 2.407,45 2.480,92 2.554,42 
Kr.XI 2 057,98 2.148.66 2.239,33 2.309,86 2.380,39 
Kr.X 1.904,47 1.988,60 2.072,73 2.138,14 2.203,58 

Kr IX 1.763,58 1.841.36 1.919,16 1.979,68 2 040.18 
KrVIII 1 632,64 1.704.71 1.776,79 1.832,87 1.888,94 
KrVII 1 512,95 1.579,54 1.646,12 1.697,91 1.749,69 
Kr.VI 1.404,92 1.465.94 1.526,95 1.574,41 1.621,87 

Kr.Va 1.338,71 1.395,76 1.452,81 1.497,18 1.541,53 
Kr V 1 293,26 1 347.24 1.401,21 1.443,18 1485, 17 
Kr IV 1 211,08 1.259,06 1.307,03 1.344,35 1.381,65 
Kr.III 1 134.87 1.175,53 1.216,40 1.248, 11 1.279,81 
Kr.II 1 063,42 1.099.14 1.134,89 1.162,68 1.190,45 
Kr.! 997.92 1.029,73 1.061,52 1.086,25 1.110,99 

Allgemeine Zulage KR.1-11 81,86 
Kr.III-VI 96,81 
Kr.VII-XIII 103,26 

Ortszuschlagtabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 
Tarifkl.; lb Kr.XIII 509,31 605,62 687,22 

Je Kr XII-VII 452,62 548,94 630,54 
lt Kr Vl-1 426,35 518,10 599,70 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind = Erhöhung um 81,60 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag 
für das 1. sowie 2. und jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind für Angestellte der Vergütung nach Gruppe Kr.l 

Kr.II 

6 7 8 9 

2.840,05 2 .. 918,95 2.997,87 3.076,77 
2.627,89 2.701,36 2.774,84 2.848,34 
2.450.91 2.521,43 2.591,96 2.662,49 
2.268,99 2.334,42 2.399,84 2.465,27 

2.100,71 2.161,21 2 221 }3 2 282.23 
1 945,01 2.001,06 2.057, 13 2 113. 18 
1.801.47 1.853,26 1.905,05 1 956,83 
1.669.33 1.716,79 1.764,24 1 811,71 

1.585,91 1.630,28 1.674,65 1 719,01 
1.527,14 1.569, 10 1.611,09 1 653,08 
1.418,97 1.456,29 1.493,61 1.530,91 
1.311.53 1.343,22 1.374,94 1406,63 
1.218.25 1.246,04 1.273,84 1.301,63 
1.135,73 1.160,45 1.185,17 1.209,90 

Halbe Diff.1/2 
48,15 
48,15 
45,87 

1. Kind ab 2. Kind 
4,65 23,26 
4,65 18,61 

;;,:: 
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Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen Kr.XIII bis Kr.l nach Vollendung des 20.Lebensjahres

gültig ab 1.Mai 2004 91% West 

• Grundvergütungssätze in Stufe 

Verg.Gr. 2 3 

Kr.XIII 2.424,43 2.526,90 2.629,36 

Kr.XII 2.240,68 2.336,12 2.431,53 

Kr.XI 2.078, 57 2.170,15 2.261,72 

Kr.X 1.923,51 2.008,48 2.093,46 

Kr.IX 1.781,22 1.859,77 1.938,35 

Kr.VIII 1.648,97 1.721,76 1.794,57 

Kr.VII 1.528,08 1.595,34 1.662,58 

Kr.VI 1.418,97 1.480,60 1.542,22 

Kr.Va 1.352,10 1.409,72 1.467 ,33 

Kr.V 1.306,19 1.360,70 1.415,22 

Kr.IV 1.223, 19 1.271,65 1.320,10 

Kr.III 1.146,22 1.187)9 1.228,56 

Kr.II 1.074,05 1.110, 14 1.146,24 

Kr.l 1.007,91 1.040,03 1.072, 14 

Allgemeine Zulage: KRl-11 
Kr.III-VI 
Kr.VII-XIII 

Ortszuschlagtabelle Stufe 1 

Tarifkl.: lb Kr.XIII 514,40 

lc Kr XII-VII 457, 15 

II Kr Vl-I 430,62 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 

Kind= Erhöhung um 90,57 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag 
für das 1. sowie 2. und jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind für Angestellte der Vergütung nach Gruppe 

4 

2.709,06 

2.505,73 

2.332,96 

2.159,52 

1.999,47 

1.851,19 

1.714,89 

1.590,15 

1.512,15 

1.457,61 

1.357,79 
1.260,60 
1.174,31 
1.097,11 

82,78 
97,77 

104,29 

Stufe 2 

611,68 

554,43 

523,28 

5 

2.788,74 

2.579,96 

2.404,19 

2.225,62 

2.060,59 

1.907,83 

1.767, 19 
1.638,09 

1.556,95 

1.500,02 
1.395 ,47 
1.292,61 
1.202,36 
1.122,10 

Stufe 3 

694, 10 

636,84 
605,70 

Kr.l 
Kr.II 

6 

2.868,45 

2.654,17 

2.475,42 

2.291,68 

2.121,71 

1.964,45 

1.819,49 

1.686,02 

1.601,77 
1.542,41 
1.433, 16 
1.324,64 
1.230,44 
1.147,08 

7 8 

2.948,15 3.027,84 

2.728,38 2.802,59 

2.546,64 2.617,88 

2.357,76 2.423,84 

2.182,83 2.243,94 

2.021,07 2.077,70 

1.871,80 1.924,09 

1.733,96 1.781,88 

1.646,59 1.691,40 

1.584,79 1.627,20 

1.470,85 1.508,54 

1.356,66 1.388,69 

1.258,49 1.286,58 

1.172,05 1 197,01 

Halbe Diff. 1 /2 

48,64 

48,64 
46,33 

1. Kind ab 2. Kind 

4,65 23,26 

4,65 18,61 

9 

3.107,54 

2.876,82 

2.689, 11 

2.489,92 

2.305,06 

2.134,31 

1.976,39 

1.829,83 

1.736,20 
1.669,61 
1.546,22 
1.420,70 
1.314,64 
1.222,00 

z 
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Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen Kr.XIII bis Kr.l nach Vollendung des 20.Lebensjahres 

gültig ab 1.August 2004 92,5% West 

Grundvergütungssätze in Stufe 

Verg.Gr. 2 3 4 5 

Kr.XIII 2 464,39 2.568.55 2 672.70 2.753,72 2.834,71 

Kr.XII 2.277,62 2.374,63 2.471,61 2.547,03 2.622,49 

Kr.XI 2.112,83 2.205.92 2.299,00 2.371,41 2.443,82 

Kr.X 1.955,22 2.041.59 2.127,96 2.195,12 2.262,31 

Kr.IX 1 810,58 1.890,42 1.970,31 2.032,43 2 094,55 

Kr.Vlfl 1 676,15 1 750,14 1.824,15 1.881,71 1.939,28 

Kr.VII 1.553,27 1.621.64 1,689,98 1.743,15 1.796,32 

KrVI 1.442.36 1.505,00 1.567,64 1.616,36 1.665,09 

Kr.Va 1.374,38 1.432,95 1.491,52 1,537,07 1.582,61 

Kr.V 1 327,72 1 383,13 1.438,55 1.481,64 1 524,74 

Kr.IV 1 243,36 1.292,61 1.341,86 1.380,17 1.418.47 

Kr.III 1 165, 11 1.206,96 1.248,81 1.281,37 1.313,92 

Kr.II 1.091,76 1.128,44 1.165,13 1.193,67 1.222,17 

Kr.1 1.024,52 1.057.17 1.089,82 1.115,20 1.140,60 

Allgemeine Zulage: KRl-11 84,15 

Kr.III-VI 99,39 

Kr.VII-XIII 106,01 

Ortszuschlagtabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Tarifkf.: lb Kr.XIII 522,88 621,76 705,54 

lc Kr XII-V!! 464,69 563,57 647,34 

II KrVl-1 437,71 531,91 615,68 

Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende 

Kind = Erhöhung um 83,77 

In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag 

für das 1 sowie 2. und jedes weitere zu berücksichtigende 

Kind für Angestellte der Vergütung nach Gruppe Kr.l 

Kr.II 

6 7 8 9 

2.915.73 2.996,74 3.077,75 3 158,76 

2.697,92 2.773,35 2.848,79 2 924,24 

2.516,22 2.588,62 2.661,03 2.733,44 

2 329,46 2.396,63 2.463,79 2 530,97 

2.156.68 2 218,81 2.280,93 2 343,05 

1.996.83 2.054,39 2.111,95 2.169,50 

1.849,48 1.902,65 1.955,81 2.008,97 

1.713,81 1.762,54 1.811,25 1.859,99 

1.628,18 1.673,73 1.719,28 1.764,82 

1.567.84 1.610,92 1.654,02 1 697,13 

1.456. 78 1.495.10 1.533,41 1.571,70 

1.346,48 1.379,02 1.411,58 1.444, 12 

1.250,72 1.279,24 1.307,78 1.336,31 

1.165,99 1.191,37 1.216,75 1.242, 15 

Halbe Oiff.1/2 

49,44 

49,44 

47,10 

1. Kind ab 2. Kind 

4,73 23,64 

4,73 18,92 
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460.01 /321 Beschluss der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 7. November 2003 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat gemäß § 9 Abs. 6 des Kirchengeset
zes über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz/ ARRG) vom 17. März J 991 in der Fassung vom 28. Oktober 1995 (KABI 1991 S. 48, 1995 S. 130) fol
gende Arbeitsrechtliche Regelung beschlossen, die nachstehend gemäß§ 11 Abs. 3 ARRG veröffentlicht wird. 

Schwerin, 24. November 2003 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Sechste Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 7. November 2003 

zur Änderung des Allgemeinen Kirchlichen 
Vergütungsgruppenplanes 

§1

Der Allgemeine Kirchliche Vergütungsgruppenplan vom 2. No
vember 1991, zuletzt geändert am 29. Januar 1999 (KAB!. 1992 
S. 32, 1999 S. 1 ), wird wie folgt geändert:

Der Einzelgruppenplan 1.4 Kirchenmusiker wird wie folgt geän
dert: 

In Fallgruppe 8 werden folgende Wörter eingefügt: 

Schwerin, Apothekerstr. 41/241-1 

,.. .. oder nach sechsjähriger Bewährung in einer 8-Kirchenmusi
kerstelle." 

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 2004 in Kraft. 

Kühlungsborn, 28. November 2003 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 

Pilgrim 
Vorsitzender 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die Satzung für die Stiftung „Kirchgemeindliche Arbeit in Schwerin" vom 6. Oktober 2003. 

Schwerin, 11. November 2003 

Der Oberkirchenrat 
in Vertretung 

Kriedel 

Satzu ng 
der Stiftung „Kirchgemeindliche Arbeit in Schwerin" 

Präambel 

Die am 25. März 1903 ernchtete rechtsfähige Stiftung „Kirch
liche /\rrncnptkge in den Lvanµelisd1-Luthcn,d1en Cemcindi:n 
Schweri 11<· wurde mit c•iner JKl!Cll Satzung vo1n I iJ Mürz 1956 
ab ,.Si:hwe,ternheirn der Ern11gelisch-Lmhcfr,d1cn Gcmdnden 
Schwerins•" weiter geführt. Das für diesen Zweck genutzte 
Gebäude in der Apothekerstral:le 41 wurde gemäß Beschluss des 
Vorstandes vom 14. Dezemher l 998 verkauft. 

Die St1ttung soll durch JI(: in nachstch.:nJ ncu�c·tasster Satzung 
höd1l(hs,·11c Organisationsfurm in die Lage \CIVl/t werden, ihr.: 
Aufgaben auch weiterhin im Sinne des Stiftungszweckes zu erfüllen. 

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr 

( 11 Die Stiftun)! mit dem ursprünglichen �amen „Kirchliche 
/\rrncnpfkge in den f.van,ul'li,ch-L11thcrisehen Cic·111emden 
Schwcri115" wird unter dern neuen '\amen „Kin.:hgemerndliche 
Arbeit in Schwerin'' weiter geführt. Sie ist eine kirchliche Stiftung 
im Sinne des§ 26 StiftG Mecklenburg-Vorpommern. 

(2) Die Stiftung h,ll ihren Sitz in Schwerin.

, 3) Das Gesdililhtahr ist das Kak11<lcrj,1hr. 
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(4) Die Stiftungsaufsicht wird durch den Oberkirchenrat der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wahrge
nommen. 

§2
Zweck 

( 1) Die Stiftung hat die Aufgabe, die kirchgemeindliche Arbeit,
insbesondere in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, in 
Schwerin zu fördern. 

(2) Das Wirken der Stiftung steht in direktem Bezug zum Auf
trag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
und ihrer Werke und Einrichtungen. 

§3
Gemeinnützigkeit 

( 1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge
meinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne steuer
begünstigter Zwecke der Abgabenordnung. 

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen 
nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind; 
oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Vergütun
gen begünstigt werden. 

§4
Stiftungsvermögen 

(1) Das Stiftungskapital besteht aus 153.194,-- EUR und ist
unangreifbares Grundstockvermögen. 

(2) Das Stiftungskapital ist ertragbringend gemäß § 1807 BGB
anzulegen und in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. 
Zustiftungen durch Zuwendungen unter Lebenden oder von 
Todes wegen sind zulässig und dem Vermögen der Stiftung zuzu
führen. Die Stiftung darf auch Zuwendungen ohne Zweckbestim
mung auf Grund einer Verfügung von Todes wegen und freie 
Rücklagen im Sinne von§ 58 Nr. 7a AO dem Stiftungsvermögen 
zuführen. 

(3) Unter den Voraussetzungen d�s § 9 Abs. 1 des StiftG Meck
lenburg-Vorpommern kann das Stiftungskapital in einzelnen 
Geschäftsjahren maximal in Höhe von 5 % des Vorjahresbestan
des in Anspruch genommen werden, soweit der Vorstand zuvor 
einstimmig durch Beschluss festgestellt hat, dass die Entnahme 
des Betrages zur Erfüllung des Stiftungszweckes dringend erfor
derlich ist; seine Rückführung muss innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres sichergestellt sein. 

(4) Zur Erfüllung des Stiftungszweckes dürfen nur Erträgnisse
des Stiftungskapitals sowie Zuwendungen herangezogen werden, 
soweit diese nicht als Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungs
kapitals bestimmt sind. 

(5) Die Bildung von Rücklagen ist zulässig, soweit hierdurch
die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbe
günstigten Zwecke fällt das Stiftungsvermögen nach Abzug aller 
Verbindlichkeiten an die Evangelisch-Lutherischen Kirchge
meinden in Schwerin, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 
haben. Gleiches gilt, wenn die Erfüllung des Stiftungszweckes 
unmöglich wird. 

§5
Stiftungsvorstand 

( I) Organ der Stiftung ist der Vorstand, der aus vier Personen
besteht. 

(2) Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch
den Vorsitzenden des Vorstandes allein oder durch jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Im Innenverhältnis 
sind sie an die Beschlüsse des Vorstandes gebunden. 

§6
Zusammensetzung des Vorstandes 

( 1) Der Vorstand besteht aus:
1. dem zuständigen Propst als Vorsitzender,
2. zwei Mitgliedern der Evangelisch-Lutherischen Kirchge

meinden Schwerins,
3. einem Vertreter der Kirchenkreisverwaltung Wismar, der in

der Regel die Aufgabe des Rechnungsführers übernimmt.

(2) Die Mitglieder nach Absatz I Nr. 1 und 3 gehören kraft
Amtes dem Vorstand an. Die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 2 wer
den jeweils al,lf der 1. konstituierenden Sitzung des Kirchgemein
derates für die Dauer von 6 Jahren gewählt. Die Propsteisynode 
beschließt, aus welchen Kirchgemeinderäten die Mitglieder zu 
entsenden sind. Im Falle ihres Ausscheidens findet eine Nachwahl 
durch den Kirchgemeinderat für den Rest der regulären Amts
dauer statt. 

(3) Mitglied im Vorstand kann nur werden, wer der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs angehört und die 
Stiftungszwecke unterstützen will. 

( 4) In der ersten konstituierenden Sitzung des Vorstandes wählt
dieser aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den stellvertreten
den Vorsitzenden, einen Schriftführer und einen Rechnungsfüh
rer. 

(5) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet:
a) durch Niederlegung,
b) durch Abberufung oder Abwahl,
c) durch Kirchenaustritt.
d) durch Tod.

(6) Eine Wiederwahl oder Wiederberufung ist zulässig.

(7) Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihrer
notwendigen Kosten. Im Übrigen üben sie ihre Tätigkeit ehren
amtlich aus. 
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§7
Beschlussfassung des Vorstandes 

( 1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei sei
ner Mitglieder, darunter der Vorsitzende, anwesend sind. 

(2) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit,
entweder auf Grund mündlicher Beratung in einer gemeinsamen 
Sitzung, zu welcher der Vorsitzende mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich eingeladen haben muss, oder auf Grund eines von dem 
Vorsitzenden an die übrigen Mitglieder zu erlassenden Rund
schreibens. 

(3) Jedes Mitglied ist berechtigt, mündliche Beratung zu ver
langen. 

(4) Über die Sitzungen und Beschlüsse ist vom Schriflführer
eine Niederschrift zu fertigen, die von mindestens zwei Mitglie
dern des Vorstandes zu unterzeichnen ist. 

(5) Beschlüsse über die Satzung, deren Änderungen und die
Auflösung der Stiftung bedürfen der Zustimmung sämtlicher Vor
standsmitglieder. 

§8
Verwaltung 

( 1) Die laufende Geschäfüführung der Stiftung kann durch
Beschluss des Vorstandes auf den Vorsitzenden oder einen 
Geschäftsführer übertragen werden. Das Nähere regelt eine 
Geschäftsordnung, die der stiftungsaufsichtlichen Genehmigung 
durch den Oberkirchenrat bedarf. 

(2) Die Verwaltung des Vermögens der Stiftung muss nach den
Grundsätzen erfolgen, die für die Verwaltung öffentlicher Gelder 
maßgebend sind. Es muss daher über die Einnahmen und Ausga
ben ordentlich Buch geführt werden und über jedes Geschäftsjahr 
Rechnung abgelegt werden. Die Stiftung unterliegt der Prüfung 

durch das Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs. 

§9

Kirchliche Tätigkeit der Stiftung 

( 1) Die Satzung sowie ihre Änderungen und die Auflösung der
Stiftung bedürfen der Genehmigung durch den Oberkirchenrat 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. 

(2) Die Tätigkeit der Stiftung wird als kirchliche Tätigkeit der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs auf der 
Grundlage ihrer kirchlichen Ordnungen einschließlich der in die
sem Bereich geltenden Datenschutzbestimmungen anerkannt. 

(3) Der Umfang der Stiftungsaufsicht durch den Oberkirchen
rat ist in den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften geregelt. 

§ 10
Gleichstellungsklausel 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gel
ten jeweils in der männlichen und weiblichen Form. 

§ 11
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt, vorbehaltlich der Genehmigung des Ober
kirchenrates, zum 6. Oktober 2003 in Kraft. Sie tritt an die Stelle 
der Satzung vom IO. März 1956 nebst Ergänzungen vom 26. Juni 
1%3 und aller auf den früheren Satzungen beruhenden Verwal
tungsvorschriften. 

Schwerin, 6. Oktober 2003 

Vorstand der Stiftung 

Genehmigung 

der Satzung für die Stiftung „Kirchgemeindliche Arbeit in Schwerin" 

Hiermil wird auf Grund§ 7 Abs. I des Kirchengesetzes vom 15. 
November 1992 über die kirchliche Stiftungsaufsicht (KABI S. 
91) in der Fassung des Kirchengesetzes vom 31. Oktober 1993
zur Änderung des Kirchcnge.,ctzc:s vom 15. November 1992 über
die kirchliche Stilh111gsaufsidn (KABI 1994 S. 41 in Verbindung
mit§ 9 vorstehender Stiflungssatt.ung die Satzung für die Stiftung
„Kirchgemeindliche Arbei! in Schwerin" in der Fassung des
Beschlusse� des Vorstandes vom 6. Oktober 2003 genehmigt.

Da durch die Satzungsncufassung der Aufgahenhereich einer 
kirchlichen Stiftung nicht verlassen wird. ist nach � 26 Ahs. 2 
Satz 2 dö St iftu11gsgc·scuc, t'iir das Land ,'\1ccklcnhurg-Vorpom
mern vom 24. Februar 1993 tGVBI. M-V S. 104) die Zustim-

mung der staatlichen Stiftungsbehörde nicht erforderlich. Mit die
ser Genehmigung ist die Genehmigung im Rahmen des § 4 des 
Kirchengesetzes vom 24. Oktober 1976 über die landeskirch
lichen Werke fKABl S.59) in Vcrhindtl!l� mit dem Hes..:hlu,s der 
K11chenlcitung V(>rn 1. Februar J<)')J ,(;"Ir 290.00/24: KABI 
S.79) verbunden

Schwerin, IO. November 2003 

Der Oberkirchenrat 
in Vertretung 

Kricdcl 
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Strukturveränderungen 

6417-1 :'/--I 

Vereinigung der Kirchgemeinde Neumühle mit der Versöh

nungskirchgemeinde Schwerin-Lankow 

Die Verbindung zwischen den Kirchgemeinden Neumühle und 
Wittenförden wird mit Wirkung vom 1. November 2003 
Die Km:hgemeinde Neumühle wird 11111 glc1d1c111 Datum mit der 
VL·r,ilhnungskirchgemeinde SchwcrinLank,lw vereinigt. Im 
Bereich der vereinigten Yersöhnungskirchgcmeinde Schwerin
Lankcrn sind 1,5 besetzbare Pfarrstellen. 

Pastor I\fartin Wielepp, Wittenförden. erhält einen Auftrag zur 
Verwaltung der Pfarrstelle im Umfang von 50 % in der Yersöh
nungskirchgemeinde Schwerin-Lankow. 

Schwerin, 28. Oktober 2003 

Der Oberkirchenrat 

Hade 

450.12/4[ 

Umgemeindung und Veränderung der Grenze zwischen den 

Kirchenkreisen Rostock und Wismar 

Die Ortschaften Alt Karin, Altenhagen, Neu Karin, Danneborth, 
Groß �ienhagen, Klein Nienhagen, Rosenhagen und Klein Sie
men werden mit Datum vom 1. Dezember :'003 aus der Kirchge
mc1mk Kirch Mulsow in die Kirchgcm,·m,k Kröpelin umge
meimkl. Die Kirchenleitung hat hesl'l1l<>,,cn. mit gleichem 
DaLUm die Grenze zwischen den Kin.:henkrci,en Rostock und 
Wismar so zu verändern, dass diese Ortschaften zum Kirchen
kreis Rostock gehürcn. 

Schwerin, I 1. I\ovember 2003 

Der Oberkirchenrat 

Flade 
Oberkirchenrat 

450.12/41 

Verbindung der Kirchgemeinde Kirch·Mulsow mit der Kirch
gemeinde Neuburg 

Die Kirchgemeinde Kirl'h \fohow wird mit Wirkung mm 1. De 
zember 2003 mit tkr Kirchgerndnde Neuburg verbunden. Kirch 
Mulsow wird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, 11. November :'003 

Der Oberkirchenrat 

Andreas Flade 

i'i221-12/I 

Vereinigung der Kirchgemeinde Hohl'nkin·hl'n mit der Kirch

gemcind!! Pro�eken 

Die bereits miteinander verbundenen Kirchgemeinden Hohenkir
chen und Proseken werden zum 1. Dezember 2003 miteinander 
vereinigt. Der Name der vereinigten Kirchgemeinde ,�t Prusekcn
Hohenkirchen. 

Schwerin. 1 1 . November 2003 

Der Oberkirchenrat 

Andreas Flade 

8102-12/1 

Vereinigung der Kirchgemeinde Woserin mit dt\r Kirchge
meinde Dabei 

Die Kirchgcir,dnde Woserin wird mit Wirkung mm I. Dezember 
21)0_1 mit der Kirchgemeinde Dabei ,er�inigt. Woserin wird zur
ruhenden Pfarrstelle erklärt. Der �amc der vereinigten Kirchge
meinde ist Kirchgemeinde Dabei.

Schwerin. l I. November 2003 

Der Oberkirchenrat 

Andreas Flade 

450.12/41 

Cmgemeindung 

Die Ortschaften Passee. Alt Poorstorf, Goldberg, Höltingsdorf. 
Neu Poorstorf, Tützen. Poi,..:hcndorf und Langeföt.tk:k werden 
mit Wirkung vom 1. Dezember 2003 aus der Kirchgemeinde 
Kirch Mulsow in die Kirchgemeinde Neukloster umgemeindet. 

Schwerin, 11. '\lovember 2003

Der Oberkirchenrat 

Andreas Flade 

450.12/41 

Verbindung der verbundenen Kirchgemeinden Biendorf und 
Russow mit der Kirchgemeinde Rerik 

Die verbundenen Kird1gemeinden Biendorf und R.11,,m, werden 
mit Wirkung Vl'l11 1. DeLemher 2003 mit der Kirchgemeinde 
Rerik verbunden. Biendorf wird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, 11. �ovember 2003 

Der Oberkirchenrat 

Andreas Flade 
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_q()J-12/4 

Verhindung der Kirchgemeinde Kuppentin mit der Kirchge
meinde Woosten 

Die Verh1ndung der Kirchgemeinde Kuppentin mit der Kirchge
meinde fl.1rkow \\ i1d mil Wirkun,e vorn 1. DczcmbL:r 20Ui ,!Clii,l. 
Mit gleichem Datum wird die Kirchgemeinde Kuppentin mit der 
Kirchgemeinde Woosten verhunden. 

Sd1w,:rin. 25. Non:mhc:r 2003 

Der Oberkirchenrat 

..J.312-121-t 

\'creinigung der Kirchgemeindl' Dierlrngen mit der Kirchge
meinde Wustrow 

Die Kird1gcmeind(· Dicrhaµc·n wird rnll Wirku11l! vom I Ducm 
ber 2003 mit der Km:hgememde Wu,Lrow ven.:111igL Der Name 
der vereinigten Kirchgemeinde ist Kirchgemeinde Wustrow. 

Schwcrn1. 25. :\lmcmher 2(HJ3 

Der Oberkirchenrat 

..J.50.12/..J.] 

Verbindung der Kirchgemeinde Westenhriiggc mit der Kirch• 
gcmeinde Neubukow 

Die Verbindung der Kirchgemeinde Westenbrüg,(!e mit der Kirch
gcrncimk l:3ic:nJorf 11,ird 1.u111 1. Docmbcr 2001 gcliist. l\lit dem 
gleichen Datum 11 ird die Kirchgemeinde Westenhrügge mit der 
Kirchgemeinde Neubukow \erbunden. 

Schwerin, 2. Dezcrnb,:r 20\IJ 

Der Oberkirchenrat 

Fladc 

1214-12/8 

Vereinigung der Kirchgemeinde Polchow mit der Kirchge
meinde Laage 

Die bereits mü Laage verbundene Kirchgemeinde Polchow wird 
mit Wirkung vom 1. Dezember 2003 mit der Kirchgemeinde 
Laage vereinigt. Der Name der vereinigten Kirchgemeinde ist 
Kirchgemeinde Laage. 

Schwerin, 2. Dezember 2003 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

74[..J.-12/10 

Vereinigung der Kirchgemeinde Prillwitz mit der Kirchge
meinde Pcckatcl 

Die bereits miteinander verhundenen Kirchgemeinden Peckatel 
1111d Prillwi11 11,cnlcn rnil Wirkung \um 1. Due111hcr 20113 mil 
einander vereinigt. Der Name der vereinigten Kirchgemeinde i�t 
Peckatel-Prillwit1. 

Schwerm, 2. Dezember 200J 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Pfarrstellenausschreibungen 

4304-20i 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeind-.: Graal-Müritz, \.\· IIJ gemäl.\ 
§ 4Ab,. 2 Pfarrstellenübertragungsge,etz (K."'.ßl 1997 S. 61) zur
sofortigen \VicdL·rbesct7Un,s' durch TI,·,chluss des Ohcrls:irchenra
te� au,gc,chriebcn. Der Stelk.numf,111g: bCLräg:t 100 r;;,.

Der Kirchgemeinderat teilt Folgende, mit: 
.Zur KirchgcrncinJc Graal-Müril/ µd1iiren 717 Cic!ll('indeglic 
der. Die sonntäglichen Gottesdienste zeichnen sich durch einen 
guten Besuch aus. In nahezu jedem Gottc,dienst feiert die 
Gcrncimk das Heilige Abendmahl. 
Weitere Schwerpunkte für das Gemc111Jcleben ,inJ BibeblUnden, 

1 Gesprächskreise, 1-'rauenstunden, Vorschulkinderarbeit. Christen
:, lehre, Konfirmandenunterricht und Junge Gemeinde. Ein Kir

chenchur und t'.in f'osaLlllL'ncl10r gestalten diL' Gollesdiensle mit. 
Ehrenamtliche Kräfte leiten die Chöre und spielen die Orgel. Eine 
Kantorenstelle giht es leider nicht. 
Da umcr Ort dl'll Chara�tcr eine, Osheebadc·s und Kurn11es hat. 
gehört auch die Urlauberbetreuung zu den Aufgaben. Tägliche 
Abendandachten in der SaisLlf1 und das Organbieren von geistlichen 
Abcndmusiken, \'<irträgen. Lesungen und Spic·lcn i,I Tradition in 
unserer Kin.:hgemcinJe. Durch die Kuremridltungen und Altenhet 
me ergeben sich LUsätzlich ,celsorgcrliehe Aufgaben. Die evangeli
stischc Arbeit an der Jugend sollte aber mit im Vordergrund stehen. 
Zur Kird1gemeinde gehört ein Erholung,heim. b wurde bisher vom 
Pastor mit betreut. Die Dienstwohnung befindet sich im Heim. 
Andere Lösungen sind denkbar. Zukünftig soll ein Heimleiter oder 
eine Heimleiterin angestellt werden. Hieraus könnte sich eine An
stellungsmöglichkeit für den Ehepartner/die Ehepartnerin ergeben. 
Die Gemeinde freut sich über einen engagierten Pastor/eine enga
gierte Pastorin, der/die Liebe zum Wort Gottes zeigt und die 
Tätigkeit hier nicht als Job, sondern als Berufung sieht." 

Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2004 auf dem Dienstweg 
an den Oberkirchenrat Postfach 11 10 63, 19010 Schwerin, zu 
richten. 

Schwerin, 26. November 2003 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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148.33/6 

Das Kirchenamt der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit: 

In der Kirchengemeinde Meldorf, Kirchenkreis Süderdithmar
schen, ist die 3. Pfarrstelle vakant und zum l. April 2004 in einem 
Umfang von 50 % mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Meldorf, eine Kleinstadt mit großem Charme. ist Mittelpunkt des 
Kirchenkreises Süderdithmarschen. Hier gibt es gute Möglichkei
ten zum Einkauf und zur Freizeitgestaltung. Alle Schultypen sind 
am Ort vorhanden. Das Zentrum Meldorfs ist der so genannte 
Dorn, eine wunderschöne frühgotische Backsteinkirche. an der 
eine reiche kirchenmusikalische Arbeit stattfindet. Der Dorn ist 
zugleich Ziel vieler Touristen, die hier auch die Nähe der Nordsee 
genießen. 
Zur Kirchengemeinde Meldorf gehören in Stadt und Land ca. 
10.200 Gemeindeglieder in vier Pfarrbezirken. Zur neu zuge
schnittenen dritten Pfarrstelle gehört der östlich der Bahnlinie 
gelegene Teil der Stadt Meldorf mit etwa l .500 Gemeindeglie
dern. Neben den klassischen Gemeindeaufgaben ist der Pfarrstel
le die seelsorgerliche Betreuung der Bewohner des Evangelischen 
Altenhilfezentrums in Meldorf zugeordnet. 

Predigtstätte ist für alle Pfarrbezirke und den Propst der Dom (im 
Wechsel mit den Kollegen und der Kollegin). Daneben ist im 
Evangelischen Altenhilfezentrum monatlich Gottesdienst zu hal
ten. 
Ein Pastorat steht nicht zur Verfügung. Der Kirchenvorstand legt 
aber Wert darauf, dass die künftige Pastorin bzw. der künftige 
Pastor in Meldorf wohnt. Wir sind gerne bei der Beschaffung 
geeigneten Wohnraums behilflich. 

Wir hoffen auf engagierte Bewerber (Pastor/Pastorin), die das 
Gemeindeleben in gemeinsamer Verantwortung mit Kirchenvor
stand und Kollegen gestalten wollen. Wir wünschen uns: 

zeitgemäße, klare Verkündigung des Evangeliums, 
offenes und unkompliziertes Zugehen auf die Menschen. 
seelsorgerlichen Umgang mit den Personen in ihren unter
schiedlichen Lebenssituationen. 

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Süderdithmarschen, Kamp
str. 8 a, 25699 Meldorf. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünf
te erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Pastor 
Thomas Baum. Rufnummer (0 48 32) 67 44 und Herr Propst Hen
ning Kiene, Rufnummer (0 48 32) 67 41. 
Bewerberinnen und Bewerber aus Mecklenburg und Pommern 
richten ihre Bewerbungen über das dortige Kirchenamt an das 
Personaldezernat des Nordelbischen Kirchenamtes. 

Die Bewerbungsfrist endet am 12. Januar 2004. Diese Frist ist 
eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht der Poststempel, son
dern der rechtzeitige Zugang bei der angegebenen Adresse. Ver
spätet eingegangene Bewerbungen müssen unberücksichtigt blei
ben. 

Schwerin, 5. November 2003 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Im gegliederten Kirchenkreis Alt-Hamburg mit zurzeit 65 Kir
chengemeinden für derzeit ca. 210.000 Gemeindeglieder ist eine 
von drei Stellen einer Hauptpastorin/Pröpstin/ eines Hauptpasto
ren/Propstes ab sofort zu besetzen. 
lrri Zuge der Neuordnung des leitenden geistlichen Dienstes im 
Kirchenkreis, die den besonderen geschichtlichen Gegebenheiten 
Alt-Hamburgs Rechnung trägt und eine Konzentration auf die 
geistlichen Leitungsaufgaben vorsieht, wird das Amt einer Pröp
stin/eines Propstes mit dem Amt eines Hauptpastors/einer Haupt
pastorin an den traditionsreichen Hamburger Hauptkirchen ver
bunden. 
Der jetzige Hauptpastor an der Hauptkirche St. Katharinen ist 
Ende Juli 2003 altersbedingt ausgeschieden. Mit dem ebenfalls 
altersbedingten Ausscheiden des jetzigen Propstes des Bezirkes 
Mitte/Bergedorf Ende August 2004 werden zu diesem Zeitpunkt 
die ausgeschriebene Hauptpastorin-/Hauptpastorenstelle und die 
dortige Pröpstin-/Propstenstelle zusammengeführt. Es entsteht 
das erste integrierte geistliche Leitungsamt des Kirchenkreises. 
Die an der Hauptkirche wahrzunehmenden Aufgaben sind inso
weit Teil des leitenden geistlichen Dienstes. 
Der Kirchenkreis befindet sich zurzeit in einem fortgeschrittenen 
umfassenden Innovationsprozess, der vor dem Hintergrund der 
Breite großstädtischer Herausforderung für Kirche folgende Ziel
setzungen verfolgt: 

die Bildung von Regionen einschließlich der Zusammenle
gung von Gemeinden zur Sicherung ihrer Grundaufgaben; 

- die Stärkung der geistlichen Kompetenz der Gemeinden und
des Kirchenkreises;

- die nachhaltige Konsolidierung der Gemeinde- und Kirchen
kreishaushalte;
die Reorganisation der Verwaltung.

Der Kirchenkreisbezirk Mitte/Bergedorf zeichnet sich durch eine 
sehr heterogene Bevölkerungs- und Sozialstruktur aus. Hoch ver
dichtete innerstädtische Quartiere mit sozialen Brennpunkten ver
binden sich mit ländlich strukturierten Gegenden mit relativ 
hoher Kirchenmitgliedschaft. Zu den Kernaufgaben gehört die 
Integration dieser unterschiedlichen Gebiete mit ihren jeweils 
spezifischen Chancen und Problematiken. 
Zur Hauptkirche Katharinen, die zugleich Universitätskirche ist, 
gehören zurLeit ca. 580 Orts- bzw. Personal-Gemeindeglieder. Sie 
versteht sich als Kirche für die gesamte Stadt und bedarf 
einer/eines Predigerin/Predigers, die/der richtungsweisend zu 
theologischen Fragen und Fragen der Kirche innerhalb und außer
halb des Gottesdienstes Stellung nimmt. 
St. Katharinen wird durch Wortverkündigung und bedeutsame 
Kirchenmusik über die Grenzen der Gemeinde hinaus wahrge
nommen. Von großer Bedeutung ist für St. Katharinen das Projekt 
,.Hafen-City", in die hinein die/der zukünftige Hauptpastor(in) 
gerneindebildend wirken muss. 
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit wissenschaftlich-theologi
scher Orientierung, mit integrativer Leitungsfähigkeit und mit 
Erfahrungshintergrund in Gemeinde und übergemeindlicher 
Tätigkeit. 

Erwünscht ist eine Persönlichkeit 
mit klarem geistlichem Profil, Kraft zur Verkündigung, Freu
de an Seelsorge und Begabung zu theologischer Arbeit an 
Grundsatzfragen für Kirche, Stadt und Gesellschaft; 
mit dem Interesse und dem Können, die Kirche im Kirchen
kreis Alt-Hamburg und ihre Anliegen öffentlich innerhalb wie 
außerhalb des Kirchenkreises zu vertreten; 
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mit der Fähigkeit, Verbindungen zu politischen und kulturel
len Einrichtungen der Großstadt Hamburg zu knüpfen; 
mit konstruktiver Team- und Konfliktfähigkeit sowie Kompe
tenz zu zielgerichteter Moderation der Entscheidungsprozes
se im Kirchenkreis; 
mit Blick für die Erfordernisse der Personal- und Gemeinde
entwicklung sowie für den angemessenen Einsatz der Kom
petenz Ehrenamtlicher 

sowie 
der Bereitschaft, Aufgaben mit besonderer Verantwortung im 
Kirchenkreis zu übernehmen. 

Bewerbungen sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Spren
gel Hamburg, Esplanade 14, 20354 Hamburg. 
Für Rückfragen stehen der Vorsitzende des Kirchenkreisvorstan
des, Propst Karl-Günther Pettcrs (Tel. (0 40) 22 04 53 6; (0 40) 36 
89 27 2), sowie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Haupt
kirche St. Katharinen, Herr Pastor Frank Engelbrecht (Tel.: (01 78) 
3 48 97 66). zur Verfügung. 

Die Bewerbungsfrist endet mit Ablauf des 12. Januar 2004. 
Diese Frist ist eine Ausschlussfrist. Entscheidend ist nicht der 
Poststempel, sondern der 
nen Adresse. Verspätet 
unberücksichtigt bleiben. 

"'-''ll'"'-ll'"" Zugang bei der angegebe

Schwerin, 13:25 

Beste 
Landesbischof 

Personalien 

PA Preuß. Friedemann/15 

Bewerbungen müssen 

Pastor Friedemann Preuß, Bützow, wird mit Wirkung vom l . 
November 2003 die Pfarrstelle für Gefängnisseelsorge in der JVA 
Waldeck für die Dauer von 8 Jahren übertragen. Die Pfarrstelle 
hat einen Dienstumfang von 50 %. 

Schwerin, 29. Oktober 2003 

Beste 
Landesbischof 

PA Garling, Asja/ 

Vikarin Asja Garling, Rostock, wird mit Wirkung vom 1. Novem
ber 2003 in das Dienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleichzeitig 
wird ihr der Auftrag zur selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle 
in der Kirchgemeinde Biestow erteilt. Sie führt die Amtsbezeich
nung Pastorin zur Anstellung (Pastorin z.A.). 

Schwerin. 28. Oktober 2003 

Beste 
Landesbischof 

PA Grant, Marion/ 

Frau Dr. Marion Gram, Seeheim, wird mit Wirkung vom I De
zember 2003 in das Dienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs berufen. Gleichzeitig 
wird ihr der Auftrag zur selbständigen Verwaltung der Pfarrstelle 
in der Kirchgemeinde lvenack erteilt. Sie führt die Amtsbezeich
nung Pastorin zur Anstellung (Pastorin z.A.). 

Schwerin, 10. November 2003 

Beste 
Landesbischof 

PA Wielepp, Martin/ 

Pastor Martin Wielepp, Wittenfören, ist mit Wirkung vom 1. No
vember 2003 zu 50 % seines Dienstumfanges mit der selbständi
gen Verwaltung der Pfarrstelle IT in der Versöhnungskirchgc
meinde Schwerin beauftragt worden. Damit hat sich zum gleichen 
Zeitpunkt sein Dienstumfang in der Kirchgemeinde Wittenförden 
auf 50 % reduziert. 

Schwerin, 17. November 2003 

Beste 
Landesbischof 

PA Beenken, Hermann 

Am 20. November 2003 ist Pastor i. R. Hermann Beenken, 
Teterow, im Alter von 91 Jahren verstorben. Pastor Beenken war 
seit 1943 im Dienst der mecklenburgischen Landeskirche. zu
nächst in Alt Schwerin. dann in der Pfarrkirchgemeinde Güstrow, 
von 1956 bis 1959 in Rittermannshagen und danach bis zum Ein
tritt in den Ruhestand l 978 in Neukalen. Von 1965 bis 1978 war 
der Verstorbene Propst der Propstei Gnoien. 

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich 
fürchten!" Psalm 27. 1 

Schwerin, 28. November 2003 

Hermann Beste 
Landesbischof 

Mitteilung 

Der Jahrgang des KABJ 2003 umfasst 156 Seiten. 
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